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Blutspende in Dudenhofen
Der nächste Blutspende-Termin in Dudenhofen ist am 

Donnerstag, 24.02.2022, in der in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr 

in der Festhalle: Albrecht-Dürer-Straße 5.

Bitte denken Sie an den
Personalausweis und reservieren Sie Ihre persönliche Spendezeit!

Blutspende in Römerberg
Der nächste Blutspende-Termin in Römerberg ist am 

Donnerstag, 03.03.2022, in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr

in der Rhein-Pfalz-Halle: Viehtriftstraße 108.

Bitte reservieren Sie sich eine persönliche Spendezeit:

Über die gebührenfreie BSD-Hotline (0800) 11 949 11
oder über die kostenlose DRK-Blutspende-APP entweder unter:

https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/
m/dudenhofen-fn (für Dudenhofen)

oder:
https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/

m/roemerberg-rph (für Römerberg)

Wir freuen uns auf den nächsten Blutspendetermin und
erwarten eine rege Teilnahme.

Ihr DRK-Blutspende-Team Römerberg-Dudenhofen
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SCHNELLTESTZENTRUM
(POC ANTIGEN-SCHNELLTEST)

DER VERBANDSGEMEINDE RÖMERBERG-DUDENHOFEN
Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort über unsere Homepage
mit einer Terminbuchung anmelden müssen! https://www.vgrd.de/

Schnelltestzentrum Dudenhofen
Festhalle, Albrecht-Dürer-Straße 5, 67373 Dudenhofen
montags und mittwochs 16.30 – 17.30 Uhr

Wer darf sich testen lassen?
· Bürger*innen ohne Krankheitssymptome
· es wird ein Mindestalter von 6 Jahren empfohlen!

Was wird getestet?
· PoC (Point-of-Care) Antigen-Schnelltest
Es werden keine PCR-Tests im Schnelltestzentrum durchgeführt!

Was ist mitzunehmen?
· gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
· Maske der Standards: FFP2/OP-Masken/KN95/N95
· bei Minderjährigen ist eine Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten vorzulegen

Weitere Teststellen innerhalb der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen:

(Quelle: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/)
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Öffnungszeiten, etc. vorab bei den Teststellen. Die angegebenen 
Daten beruhen auf den Angaben der Teststellen im Dashboard des Covid-19 Portals. Stand: 04.02.2022
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Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert

 Hinweis zur Beantragung
von Briefwahlunterlagen
in Pandemie-Zeiten 
 Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
der VG Römerberg-Dudenhofen   am 06. März 2022 
 
Hinweis zur Beantragung von Briefwahlunterlagen in Pandemie-Zeiten 
Bis spätestens zum 13.02.2022, werden Ihnen durch einen Versanddienstleister die Wahlbenach-
richtigungen für die o.g. Wahl am 06. März zugestellt. 

In den Wahllokalen werden selbstverständlich die zum Zeitpunkt der Wahl geltenden Corona-Regeln 
und Hygienemaßnahmen umgesetzt.
 
Zum Schutz aller Beteiligten und nicht zuletzt auch der Wählerinnen und Wähler selbst würden 
wir aber aufgrund der aktuellen Lage eine hohe Briefwahlbeteiligung sehr begrüßen. 

Wenn Sie an der Wahl per Briefwahl teilnehmen wollen, haben Sie ab sofort die Möglichkeit einen 
sogenannten Wahlschein (mit Briefwahlunterlagen) zu beantragen.

Die Beantragung kann folgendermaßen erfolgen:
1. schriftlich – durch Ausfüllen des Antrages auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung –
 oder mittels formlosen Brief an

VG Römerberg-Dudenhofen, Wahlamt
Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen

2. online, über den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code,
3. online, über den  Internetwahlschein  unter  www.vgrd.de 
4. per Fax an 06232/656-201 oder 
5. durch einfache Email an  wahlen@vgrd.de . 

Die Beantragung von Briefwahlunterlagen  per Telefon ist nicht möglich !

Bei der Beantragung geben Sie bitte Ihren Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, die 
vollständige Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und – nach Möglichkeit – die 
Wählerverzeichnisnummer aus der Wahlbenachrichtigung an. Die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
grundsätzlich an ihre Wohnanschrift übersandt oder überbracht. Sofern die Briefwahlunterlagen an 
eine andere, abweichende Adresse geschickt werden sollen, bitten wir Sie, diese abweichende 
Anschrift genau anzugeben.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können Sie   – unfrankiert –   in dem adressierten hellroten 
Wahlbrief an die VG Römerberg-Dudenhofen  schicken  oder unmittelbar in die  Briefkästen vor dem 
jeweiligen Rathaus in Dudenhofen bzw. Römerberg einwerfen . Versenden Sie den Wahlbrief so 
rechtzeitig, dass er  spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr  bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
eingeht. Der  Wahlbrief kann am Tage der Wahl bis spätestens 18.00 Uhr  auch bei dem für den 
Wahlbrief  zuständigen Wahlvorstand abgegeben  werden. 
 
Bitte schützen Sie sich und andere und beantragen Sie Briefwahl! 
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           Digitalisierung der Sirenen
in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 

Rheinland-Pfalz und der Bund haben im Oktober 2021 in einer Bund-
Länder-Vereinbarung die Förderung der Sireneninfrastruktur beschlossen. 
Dem Land Rheinland-Pfalz steht demnach eine Bundesförderung von 4,1 
Millionen Euro zur Verfügung. Vorbehaltlich der Verabschiedung des 
nächsten Landeshaushalts möchte Rheinland-Pfalz die Mittel des Bundes 
um weitere vier Millionen Euro aufstocken.

Im Dezember 2021 wurde mit der Digitalisierung der Sirenen innerhalb 
der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen begonnen. Innerhalb 
der Verbandsgemeinde wurden 6 bestehende Sirenen ausgetauscht 
bzw. digitalisiert. Ein siebter und neuer Standort wird in Römerberg in 
den Rauhweiden installiert.
 
Wieso werden die Sirenen digitalisiert? 
Nach wie vor erfüllen die Sirenen ihren ursprünglichen Sinn – die 
Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. Dies soll in einer 
bedrohlichen Lage flächendeckend und schnell an die Bevölkerung 

herangetragen werden. Gerade bei Nacht ist es schwieriger, die gesamte Bevölkerung in einem 
Katastrophenfall zu warnen. Die in der Verbandsgemeinde bereits bestehenden Sirenenanlagen sind 
auf unterschiedlichen und teilweise auf einem sehr veralteten technischen Stand. Deshalb hat die 
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sich dazu entschieden, an dem Bund-Länder Sirenen-
förderprogramm teilzunehmen und die Sirenen auf den neuesten Stand innerhalb der Verbands-
gemeinde zu bringen.

Die Digitalisierung der 7 Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde ist im vollen Gange und wird in den 
kommenden Wochen abgeschlossen sein. 
 
Hierzu werden die Sirenen bei der Abnahme getestet. Dazu werden die Sirenen  1-2 Sekunden ein 
Warnsignal  abgeben. Nach der Abnahme planen wir einen  Probealarm  im Verbandsgemeinde-
gebiet durchzuführen. Dies wird im Amtsblatt der Verbandsgemeinde rechtzeitig mit den genauen 
Daten vorher veröffentlicht.  

neue Sirene auf der Festhalle 
Dudenhofen
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Stellenausschreibungen
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 Stellenausschreibung
 Die  Ortsgemeinde Römerberg sucht für die Grundschule 
Mechtersheim  ab 01.04.2022     

eine  Reinigungskraft  (m/w/d)

in Teilzeit 38,46 v.H. (15,0/39,0 Std. pro Woche)  

im unbefristeten Beschäftigungsverhältnis.

Die Arbeitszeit ist  nachmittags ab 13.00 Uhr  zu erbringen. 
Der bestehende Urlaubsanspruch wird betriebsbedingt aus-
schließlich in den Ferienzeiten berücksichtigt und gewährt.

Die Vergütung erfolgt nach den tariflichen Vorschriften des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Erfahrungen in der fachgerechten Reinigung sind von Vorteil. 
Bringen Sie zudem Freude und Interesse mit, im Team zu 
arbeiten?

Dann freuen wir uns auf Ihre  schriftliche Bewerbung bis 
spätestens 28.02.2022  mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften 
und Beurteilungen an

Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen 
Fachbereich 1 -Personal-

Konrad-Adenauer-Platz 6 · 67373 Dudenhofen

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch in elektronischer 
Form an bewerbungen@vgrd.de entgegen.

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Wichtiges auf einen Blick !

Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6 · 67373 Dudenhofen

Internet: www.vgrd.de · E-Mail: info@vgrd.de · Rechnungen an: rechnungen@vgrd.de
Termine Bürgerbüro: buergerbuero@vgrd.de · Tel.: 06232/656-0 · Zentralfax: 06232/656-204

Telefonische Erreichbarkeit:
Montag – Freitag  08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

Allgemeine Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen:
Montag – Freitag  08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag  14.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro Dudenhofen:
Montag, Dienstag, Mittwoch 07.30 – 12.00 Uhr
Montagnachmittag  13.00 – 16.00 Uhr (nur mit Terminvereinbarung)
Donnerstag   07.30 – 12.00 Uhr
    13.00 – 18.00 Uhr (nur mit Terminvereinbarung)
Freitag   07.30 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro Römerberg: Derzeit und bis auf Weiteres geschlossen.

Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle Dudenhofen (nur mit Terminvereinbarung):
Montag, Dienstag, Mittwoch 07.30 – 12.00 Uhr
Montagnachmittag  13.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag   07.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag   07.30 – 12.00 Uhr
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Aufgrund der aktuellen 29. Corona Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
– gültig seit dem 04.12.2021 –

gilt bis auf weiteres für alle Besucherinnen und Besucher
unserer Verwaltung die 3G-Regelung!

Somit ist der Zutritt in unserer Verwaltung nur zulässig (nach Vorlage eines Personalausweises, Reisepasses 
oder Führerscheines) für:

· Vollständig geimpfte Personen (Vorlage Impfausweis)
· Vollständig genesene Personen (Vorlage Genesenennachweis)
· Für nicht immunisierte Personen nach Vorlage eines aktuellen, negativen Testnachweises:
 PoC-Test (max. 24 Stunden, minutengenau ab Ausstellungsdatum) oder
 PCR-Test (max. 48 Stunden, minutengenau ab Ausstellungsdatum)

Minderjährige Kinder bis 12 Jahre sind von dieser Regelung ausgeschlossen!

Ansprechpartner für Energie, Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung:
Römerberg:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst 
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung: 
Arbeitsvorbereitung, Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG Entstörungsstelle Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss Tel. 0152 54606 853

Dudenhofen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Arbeitsvorbereitung,
Stadtwerke Speyer Tel. 06232  625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Herr Kötter, VG Verwaltung Tel. 06232 656-134
nach Dienstschluss
Firma Elektro-Schmidt Tel. 06232 92639
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss Tel. 06344 3332

Harthausen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Arbeitsvorbereitung,
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG 
Entstörungsstelle Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss Tel. 06344 3332

Hanhofen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Pfalzgas GmbH, Frankenthal Tel. 0800 1003448
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG, Entstörungsstelle Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss Tel. 06344 3332

NOTRUFE
Polizei Tel. 110
Polizeiinspektion Speyer Tel. 06232 1370
Rettungsdienst und Feuerwehr Tel. 112
Krankentransporte Tel. 19222 (mit Ortsvorwahl)
Giftinformationszentrum Notruf Tel. 06131 19240
Giftinformationszentrum Infoline Tel. 06131 232 466

Feuerwehren der Verbandsgemeinde
Wehrleiter Stefan Zöller E-Mail: stefan.zoeller@vgrd.de

Feuerwehr Dudenhofen/Hanhofen Tel. 06232 990734
(erreichbar im Alarmfall oder zu Übungsstunden)
Wehrführer Christian Schneider
 E-Mail: christian.schneider@vgrd.de
Feuerwehr Harthausen Tel. 06344 9260821
(erreichbar zu Übungsstunden)
Wehrführer Frank Sammet E-Mail: frank.sammet@vgrd.de

Feuerwehr Römerberg Tel. 06232 82800
(erreichbar im Alarmfall oder zu Übungsstunden)
Wehrführer Werner Huber E-Mail: werner.huber@vgrd.de

Tierrettung TERRA MATER Tel. 06347 608672
Tierauffangstation E-Mail: info@terra-mater-lustadt.de
Am Klärwerk 2, 67363 Lustadt

ÄRZTLICHE NOTDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  Tel. 116 117
 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Bei Lebensgefahr:  Tel. 112

Ärztliche Bereitschaftsdienstzentralen:
Diakonissen-Stiftungskrankenhaus
Paul-Egell-Str. 33, Speyer Tel. 116 117
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Öffnungszeiten: 
Mi. 14.00 – 24.00 Uhr
Fr. 16.00 – 24.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 08.00 – 24.00 Uhr

Asklepios Südpfalzklinik
An Fronte Karl 2
76726 Germersheim Tel. 116 117
Öffnungszeiten:
Mo. 19.00 Uhr – Di. 07.00 Uhr
Di. 19.00 Uhr – Mi. 07.00 Uhr
Mi. 14.00 Uhr – Do. 07.00 Uhr
Do. 19.00 Uhr – Fr. 07.00 Uhr
Fr. 16.00 Uhr – Mo. 07.00 Uhr
feiertags vom Vorabend des Feiertags 18.00 Uhr
bis zum Folgetag 07.00 Uhr

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen: 112

Bereitschaftsdienstzentrale der Kinder- und Jugendärzte 
im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Tel. 0180 5112 072
Ein Kinder- und Jugendarzt ist jeden Samstag, Sonntag und 
an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der 
kinderärztlichen BDZ im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus 
anwesend. 
Ansonsten wenden Sie sich bitte an die zentrale Aufnahme 
des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses.

DIENSTBEREITSCHAFT ZAHNÄRZTE
Samstag, 12.02.2022, von 9.00 - 12.00 Uhr
Sonntag, 13.02.2022, von 11.00 - 12.00 Uhr
Herr Dr. Jochen Klemke
Obere Langgasse 20 a, 67346 Speyer, Tel. 06232-24640

DIENSTBEREITSCHAFT APOTHEKEN
Die Notdienste beginnen jeweils um 08.30 Uhr und enden am 
darauf folgenden Tag ebenfalls um 8.30 Uhr:
Donnerstag, 10.02.2022
Apotheke am Bahnhof, 67346 Speyer, Bahnhofstr. 49,
Tel. 06232-73132
Freitag, 11.02.2022
Raphael-Apo. (im Edeka), 67346 Speyer, Am Rübsamenwühl 4, 
Tel. 06232-3159-0
Samstag, 12.02.2022
Apotheke-Nord, 67346 Speyer, Falkenweg 1,
Tel. 06232-4653
Sonntag, 13.02.2022
Römer-Apotheke, 67354 Römerberg 2, Holzgasse 21,
Tel. 06232-84848
Montag, 14.02.2022
Erlich-Apotheke, 67346 Speyer, Berliner Platz,
Tel. 06232-36633
Dienstag, 15.02.2022
Bären-Apotheke, 67346 Speyer, Ernst-Reuter-Str. 14,
Tel. 06232-32160
Mittwoch, 16.02.2022
West-Apotheke, 67346 Speyer, Lessingstr. 2,
Tel. 06232-94530
Donnerstag, 17.02.2022
Schiller-Apotheke, 67373 Dudenhofen, Holzstr. 3,
Tel. 06232-92980
Freitag, 18.02.2022
Einhorn-Apotheke, 67346 Speyer, Maximilianstr. 23,
Tel. 06232-75287

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST:
Zu erfragen unter der jeweiligen Rufnummer eines niedergelas-
senen Tierarztes.

Abfallecke

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Dudenhofen, Jahnstr. 12, Bauhofgelände
Jeden Donnerstag von 14.30 - 18.00 Uhr können Wertstoffe 
abgegeben werden.
Ist der Donnerstag ein Feiertag, wird der Mittwoch davor geöffnet.
Die zulässigen Abgabemengen sind grundsätzlich einzuhalten.

Hanhofen, In den Gewerbewiesen 28, neben Kläranlage
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat können von 9.00 - 12.00 Uhr 
Grünabfälle abgegeben werden.

Harthausen, Raiffeisenstr. 6, Bauhofgelände
Jeden 2. und 4. Samstag im Monat können von 8.00 - 12.00 Uhr 
Wertstoffe abgegeben werden.
Hat der Monat fünf Samstage ist hier auch dieser geöffnet.

Römerberg, Philippsburger Straße, Kläranlage
Es besteht von März bis November mittwochs von 16.00 bis 
18.00 Uhr die Möglichkeit, ausschließlich Grünschnitt anzuliefern 
(wöchentliche Höchstmenge 1m³). Andere Wertstoffe werden 
während dieser Mittwochsöffnungszeiten ausdrücklich nicht 
angenommen.
Die übrigen Wertstoffe sowie Grünschnitt können zu den regu-
lären Öffnungszeiten nur an Samstagen (8.00 bis 13.00 Uhr) 
angeliefert werden. Bei mehrmaliger Abgabe von Grünschnitt pro 
Woche darf die Höchstmenge von 1 m³ pro Haushalt nicht über-
schritten werden.

Öffentliche Bekanntmachungen

Prüfbericht über die unvermutete überört-
liche Prüfung der Verbandsgemeindekasse 
Römerberg-Dudenhofen vom 27.12.2021;
Öffentliche Auslegung der Prüfungsmittei-
lungen und eine etwaige Stellungnahme der 
Verbandsgemeindeverwaltung gemäß § 110 
Abs. 6 GemO in der Zeit vom 11.02. bis 
21.02.2022
Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Rhein-Pfalz-
Kreises hat aufgrund § 110 Abs. 5 GemO die Verbandsgemein-
dekasse der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen unver-
mutet überörtlich geprüft. Die örtlichen Erhebungen fanden vom 
12.10. bis 27.10.2021 statt. 
Der Verbandsgemeinderat wurde in seiner Sitzung am 07.02.2022 
über das Ergebnis der unvermuteten überörtlichen Prüfung 
gemäß § 33 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) unterrichtet.
Gemäß § 110 Abs. 6 GemO werden hiermit die Prüfungsmittei-
lungen dieser unvermuteten überörtlichen Prüfung der Verbands-
gemeindekasse Römerberg-Dudenhofen und eine etwaige Stel-
lungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung an sieben 
Werktagen, und zwar 

vom Freitag, 11.02.2022
bis einschließlich Montag, 21.02.2022

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen, 
am Standort: Rathaus Römerberg, Fachbereich 4 - Finanzen, 1. 
OG Zimmer 84b, Am Rathaus 4, 67354 Römerberg, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. 
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
Römerberg-Dudenhofen

Immer aktuelle Informationen!



Seite 8 Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen   Ausgabe 6/10. Februar 2022

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
DLR Rheinpfalz 67433 Neustadt a.d.W., 01.02.2022 
Abt. Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung
Flurbereinigung Neustadt-Duttweiler
Konrad-Adenauer-Str. 35
Telefon: 06321/671-0
Telefax: 06321/671-1250
Flurbereinigung Neustadt-Duttweiler
Internet: www.dlr.rlp.de

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Neustadt-Duttweiler

L a d u n g zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
und zum Anhörungstermin über den Inhalt

des Flurbereinigungsplanes
Hinweis:
Eine Pflicht zur Teilnahme an u.a. Terminen besteht 
nicht.Soweit möglich, beantworten wir Ihre Fragen vorab 
auch gerne am Telefon, so dass für Sie eine Teilnahme an 
den u.a. Terminen gegebenenfalls nicht mehr notwendig 
ist.

I. Bekanntgabetermin
Im Flurbereinigungsverfahren Neustadt-Duttweiler kreisfreie 
Stadt Neustadt an der Weinstraße wird den Beteiligten der Flur-
bereinigungsplan gemäß § 59 Abs. 1 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794), am Dienstag, 
dem 08.03.2022   vormittags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
nachmittags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus, Am Falltor 8, 67435 Neustadt-Duttweiler bekannt 
gegeben. Der Flurbereinigungsplan liegt in dieser Zeit zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten aus. Beauftragte des Dienstleis-
tungszentrums Ländlicher Raum werden die neue Feldeinteilung 
erläutern, Auskünfte erteilen und auf Antrag einzelne Beteiligte 
in ihre neuen Grundstücke örtlich einweisen.  Auskünfte können 
auch telefonisch erteilt werden.  Es liegt im eigenen Interesse 
der Beteiligten, diesen Termin, der eigens zur Auskunftserteilung 
und Erläuterung sowie zur örtlichen Einweisung bestimmt ist, 
wahrzunehmen. Im Anhörungstermin (vgl. Ziffer II. dieser Ladung) 
besteht erfahrungsgemäß nicht die Möglichkeit, eingehende 
Auskünfte über die Abfindung einzelner Teilnehmer zu erteilen.  
Jeder Teilnehmer erhält einen Auszug aus dem Flurbereinigungs-
plan, der seine neuen Grundstücke nach Fläche und Wert sowie 
das Verhältnis seiner Gesamtabfindung zu dem von ihm Einge-
brachten nachweist. Der Auszug ist zu den Terminen mitzubrin-
gen. Wenn Teilnehmer Bevollmächtigte benannt haben oder 
Vertreter bestellt sind, geht der Auszug dem Bevollmächtigten 
bzw. dem Vertreter zu.

II. Anhörungstermin
Zur Anhörung der Beteiligten über den Inhalt des Flurbereini-
gungsplanes wird hiermit gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG der Termin 
anberaumt auf Mittwoch, den 09.03.2022,  um 09.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus, Am Falltor 8, 67435 Neustadt-Dutt-
weiler Beteiligte, die keine Erhebung von Widersprüchen 
beabsichtigen, brauchen die Anhörung nicht wahrzuneh-
men. Falls Sie die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
und/oder den Termin zur Anhörung der Beteiligten über den 
Inhalt des Flurbereinigungsplanes wahrnehmen möchten, 
bitten wir Sie um telefonische Anmeldung bis zum 04.03.2022. 
Dies gilt ebenfalls für die Einweisung in die neuen Grund-
stücke. Für Auskünfte oder zur Terminabsprache/Anmeldung 
wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Kontaktpersonen:
· Herr Markus Blankart (SGL Planung und Vermessung)
 Tel.: 06321/671-1164; E-Mail: markus.blankart@dlr.rlp.de
· Frau Bianka Litzel (SGL Verwaltung)
 Tel.: 06321/671-1107; E-Mail: bianka.litzel@dlr.rlp.de
Es gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen (Abstand, 
medizinische Maske) und Schutzmaßnahmen entsprechend 
der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Bekämpfungsver-
ordnung des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Einhaltung 
der 2G-Regel (Nachweis erforderlich!). 

Die Beteiligten werden hiermit geladen als 
1) Teilnehmer für ihre dem Flurbereinigungsverfahren unterlie-

genden Grundstücke,
2) Inhaber von Rechten an Grundstücken, die dem Flurbereini-

gungsverfahren unterliegen,
3) Angrenzer an das Flurbereinigungsgebiet wegen der Neuver-

markung der Grenzen gemäß § 56 FlurbG.
Widersprüche gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplanes, 
insbesondere gegen die Abfindung, gegen die Vermessung der 
Grenzen des Flurbereinigungsgebietes oder die Erteilung von 
wasserrechtlichen Erlaubnissen, müssen die Beteiligten zur Ver-
meidung des Ausschlusses entweder im Anhörungstermin vor-
bringen oder innerhalb einer Frist von zwei Wochen, nach dem 
Anhörungstermin schriftlich oder zur Niederschrift beim Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, Abteilung 
Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung,Konrad-Adenau-
er-Straße 35, 67433 Neustadt erheben.
Gemäß § 187 Bürgerliches Gesetzbuch, neugefasst durch 
Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I Seite 2909), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2021 (BGBl. I 
Nr. 86 S. 5252) beginnt die Frist an dem der Bekanntgabe fol-
gendem Tag. Die im Anhörungstermin vorgebrachten Widersprü-
che sind in eine Verhandlungsniederschrift aufzunehmen. Die 
schriftlichen Widersprüche müssen innerhalb der zweiwöchigen 
Frist bei einer der o.g. Behörden einge gangen sein. Hierauf wird 
besonders hingewiesen. Die Schriftform kann durch die elektro-
nische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
der Verord nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung 
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Bin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 
257 vom 28.8.2014, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung zu 
versehen. Bei der Erhebung des Widerspruchs durch die elekt-
ronische Form bei dem DLR sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite www.
dlr.rlp.de unter Service Elektronische Kommunikation ausgeführt 
sind. Vorherige Eingaben oder Vorsprachen beim Dienstleis-
tungszentrum Ländlicher Raum oder bei sonstigen Stellen 
sind zwecklos und haben keinerlei rechtliche Wirkungen. 
Beteiligte, die keine Widersprüche zu erheben haben, brau-
chen zum Anhörungstermin nicht zu erscheinen. Reise- und 
Fahrtkosten werden nicht erstattet. Wer an der Wahrnehmung 
des Termins verhindert ist, kann sich durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss seine Vertre-
tungsbefugnis durch eine ordnungsgemäße Vollmacht  nachwei-
sen. Dies gilt auch für Eheleute bzw. Lebenspartner nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz, falls sie sich gegenseitig vertreten. 
Vollmachtsvordrucke können beim DLR Rheinpfalz angefordert 
werden. Der Vollmachtsvordruck steht ebenfalls im Internet unter 
"www.dlr.rlp.de/Landentwicklung/Verfahren/DLR-Rheinpfalz/
V41863" unter Nr. 10 "Formulare und Merkblätter"" zum Download 
zur Verfügung.
Der Vollmachtgeber hat seine Unterschrift amtlich beglaubigen 
zu lassen (z.B. durch die Verbandsgemeindeverwaltung oder 
Stadtverwaltung). Als Geschäft, das der Durchführung der Flur-
bereinigung dient, ist die Beglaubigung der Unterschrift gemäß 
§ 108 FlurbG und § 6 Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungs-
gesetz vom 18.05.1978 (GVBl S. 271), zuletzt geändert durch 
Artikel 34 des Gesetzes vom 28.09.2010 (GVBl. S. 280) kosten- 
und gebührenfrei.

III.
Zusatz für die Inhaber von Rechten an Grundstücken

Nebenbeteiligte, deren Rechte aus dem Grundbuch ersichtlich 
sind, erhalten mit dieser Ladung ebenfalls einen Auszug aus dem 
Flurbereinigungsplan. Für die Rechte haften die im Auszug näher 
bezeichneten Abfindungsgrundstücke. Die bisher haftenden alten 
Grundstücke können anhand der im Auszug gemachten Angaben 
über die Grundbucheintragungen festgestellt werden. Da die 
eingetragenen Rechte im Flurbereinigungsverfahren durch die 
Ausweisung von entsprechendem neuen Grundbesitz gewahrt 
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bleiben und der neue Grundbesitz bezüglich der Belastungen 
anstelle des alten Grundbesitzes tritt, ist das Erscheinen dieser 
Nebenbeteiligten zum Termin nicht unbedingt erforderlich.
Im Auftrag – gez. Knut Bauer 

Mitteilungen der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
Sprechstunden:
Bürgermeister Manfred Scharfenberger
während der Dienststunden und nach Vereinbarung
im Rathaus Dudenhofen, Zimmer 62, III. OG, Tel. 06232 656-162

1. Beigeordneter Reinhard Burck
nach tel. oder schriftl. Vereinbarung, Tel. 06232 98566
E-Mail: reinhard.burck@vgrd.de

Beigeordnete Silke Schmitt-Makdice
nach tel. oder schriftl. Vereinbarung, Tel. 06344 9262153
E-Mail: silke.schmitt-makdice@vgrd.de

Beigeordneter Justus Rabe
nach tel. oder schriftl. Vereinbarung, Tel. 0151 53574589
E-Mail: justus.rabe@vgrd.de

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen

Info zum Programmheft:
Programmhefte liegen in beiden Rathäusern zum Mitnehmen 
aus.
Kursangebote finden Sie auch online auf der Homepage der 
KVHS: www.vhs-rpk.de

Anmeldungen für alle Kurse und Vorträge:
bevorzugte Anmeldung Online unter: www.vhs-rpk.de
oder:
Sachbearbeiterin der Außenstelle Römerberg-Dudenhofen:
Lisa Bißwanger | Tel. 06232 656-171 | E-Mail: VHS@vgrd.de

Örtliche*r Leiter*in:
Römerberg:
Herr Michael Siegel:
E-Mail: Michael.Siegel@vgrd.de

Dudenhofen:
Frau Marita Detzner:
Tel.: 06232 621802, E-Mail: marita.detzner@vgrd.de

Fortgeltung der Grundsteuer-, Hunde-
steuer- und Ausbaubeitragsbescheide
Die bisher ergangenen Grundsteuer-, Hundesteuer- und 
Ausbaubeitragsbescheide gelten auch für das Jahr 2022, 
soweit kein neuer Bescheid ergeht.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 
2022 die gleiche Hunde- und Grundsteuer bzw. die gleichen 
Grundbesitzabgaben wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
werden diese Steuern und Abgaben hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung treten die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn an diesem Tag ein

schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Sollten Sie nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
bitten wir Sie, die Teilbeträge jeweils zu den folgenden Fäl-
ligkeitsterminen an die Verbandsgemeindekasse Römer-
berg-Dudenhofen zu entrichten:
 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2022
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
-Fachbereich 4, Finanzen-

Mitteilung des Friedhofamtes
Ankündigung der Räumung von Grabstätten
Friedhof der Ortsgemeinde Römerberg 
Ortsteil Berghausen
Der Nutzungsberechtigte folgenden Grabes ist verstorben:
Grabstätte Abt. 4, Reihe 4, Grab Nr. 8
Zuletzt Verstorbener:  Graf, Katharina
Da die Ruhefrist der oben genannten Grabstätte abgelaufen 
ist und keine weiteren Angehörigen zu ermitteln sind, soll 
diese Grabstätte auf Kosten der Ortsgemeinde Römerberg 
geräumt werden.

Friedhof der Ortsgemeinde Dudenhofen
Der Nutzungsberechtigte folgenden Grabes ist verstorben:
Grabstätte Abt. 2, Reihe 2, Grab Nr. 2
Zuletzt Verstorbener: Nord, Franz Artur
Da die Ruhefrist der oben genannten Grabstätte abgelaufen 
ist und keine weiteren Angehörigen zu ermitteln sind, soll 
diese Grabstätte auf Kosten der Ortsgemeinde Dudenhofen 
geräumt werden.
Falls sich bis zum 17.03.2022 niemand bei der Friedhofs-
verwaltung bezüglich einer Übernahme bzw. einer Räumung 
der Grabstätte meldet, wird diese geräumt durch die Orts-
gemeinde und geht entschädigungslos in das Eigentum der 
jeweiligen Ortsgemeinde über.

Bürgerservice
Gemeindebriefkästen für Post und aktuell auch Wahl-
briefe an die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre an 
die Verwaltung gerichtete Post in die Gemeindebriefkästen 
einzuwerfen. Die Gemeindebriefkästen werden regelmäßig 
geleert und befinden sich in:
- Dudenhofen: Konrad-Adenauer-Platz 6, Rathaus
  (links vor dem Gebäude)
- Hanhofen: Hauptstraße,
  am ehemaligen Gemeindehaus
- Harthausen: Raiffeisenstraße,
  an der Karl-Hufnagel-Grundschule
- Römerberg:
Berghausen: Berghäuser Str. 48,
  am ehemaligen Bürgermeisteramt
Heiligenstein: Am Rathaus 4, Rathaus Heiligenstein
Mechtersheim: Mechtersheimer Str. 39,
  am Feuerwehrgerätehaus

GEMEINSAM – 
Stark für unsere Region!
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Informationsblatt
zum Handwerkerparkausweis
Metropolregion Rhein-Neckar
Der Handwerkerparkausweis Metropolregion Rhein-Neckar soll 
Handwerksbetrieben, vor allem wenn sie häufig an unterschied-
lichen Einsatzorten in der Region tätig sind, das Arbeiten erleich-
tern. Künftig müssen die Betriebe nicht mehr für jeden Ort eine 
eigene Ausnahmegenehmigung zum Parken im öffentlichen 
Raum beantragen, sondern können den gebietsübergreifenden 
Handwerkerparkausweis nutzen.
1. Geltungsbereich:
Der Handwerkerparkausweis wird seit 2008 in allen Landkreisen 
und kreisfreien Städten der Metropolregion Rhein-Neckar aner-
kannt.
Dies sind: der Kreis Bergstraße, die Landkreise Bad Dürkheim, 
Germersheim und Südliche Weinstraße, der Neckar-Oden-
wald-Kreis, der Rhein-Neckar-Kreis und der Rhein-Pfalz-Kreis 
sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Heidelberg, Landau, 
Ludwigshafen, Mannheim, Neustadt, Speyer und Worms.
Ab dem 1. Januar 2011 kann er auch im Gültigkeitsbereich des 
Handwerkerparkausweises der TechnologieRegion Karlsruhe 
verwendet werden. Dies ist in den Städten und Gemeinden der 
Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie der Stadt Karlsruhe und 
der Stadt Baden-Baden (Im Kernstadtbereich von Baden-Baden 
sind spezifische Parkregelungen zu beachten. Bei der Wilhelms-
brücke und auf dem Marktplatz gibt es Handwerkerplätze. Hand-
werksbetriebe erhalten über die Kreishandwerkerschaft einen 
Schlüssel zur Benutzung dieser Plätze.
Weitere Informationen unter:

www.khs-bad.de/handwerkerparkplatz.php)
2. Antragsberechtigte:
Den Handwerkerparkausweis MRN können Betriebe beantragen, 
die folgende Voraussetzungen erfüllen:
• der Betriebssitz muss innerhalb der Metropolregion Rhein-

Neckar liegen
• der Betrieb muss entweder bei der HWK oder der IHK gemel-

det sein
• der Betrieb muss eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, für die 

ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes benötigt 
wird

• die hierbei eingesetzten Fahrzeuge dürfen ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 7,5 t nicht überschreiten und müssen sich 
als Service- oder Werkstattwagen bzw. für Material- und Werk-
zeugtransporte eignen

3. Zuständigkeit für die Antragsbearbeitung:
Anträge sind bei der für den Betriebssitz zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde zu stellen. Die Antragsstellung kann 
persönlich, per Fax oder per Brief erfolgen.
4. einzureichende Antragsunterlagen:
• Antrag,
• Kopie der Handwerkskarte oder Kopie der Gewerbeanmeldung 

sowie
• Kopie der Kfz.-Scheine
5. Berechtigungsumfang:
Mit dem Handwerkerparkausweis MRN kann ein Betrieb seinen 
Service- oder Werkstattwagen werktags für die Dauer des 
Arbeitseinsatzes in folgenden Bereichen parken, sofern in zumut-
barer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht:
• im eingeschränkten Haltverbot (Verkehrszeichen 286 StVO)
• in Haltverbotszonen (VZ 290 StVO) auch außerhalb der 

gekennzeichneten Flächen
• in verkehrsberuhigten Bereichen (VZ 325 StVO) außerhalb der 

gekennzeichneten Flächen
• an Parkuhren und im Bereich von Parkscheinautomaten ohne 

Gebühr
• in Bereichen mit Parkscheibenpflicht ohne Beachtung der 

Höchstparkdauer
• auf Bewohnerparkplätzen (VZ 286 / 290 / 314 StVO mit ent-

sprechenden Zusatzzeichen)
Die Regeln der Straßenverkehrs-Ordnung werden durch die 
Ausnahmegenehmigung nicht außer Kraft gesetzt.

Das Parken in Fußgängerzonen, auf Behindertenparkplätzen 
oder im Bereich der Betriebsstätte ist mit dem Handwerkerpark-
ausweis MRN nicht möglich. Wird eine Ausnahmegenehmigung 
für die Fußgängerzone benötigt, ist eine gesonderte Antragsstel-
lung vor Ort erforderlich.
6. Übertragbarkeit der Genehmigung:
Um einen flexiblen Einsatz durch die Betriebe zu ermöglichen, 
kann der Handwerkerparkausweis MRN für drei Fahrzeuge alter-
nativ erteilt werden. Er gilt aber jeweils nur für das genutzte 
Fahrzeug, in dem die Originalgenehmigung im Sichtbereich 
der Frontscheibe ausgelegt ist.
7. Gültigkeitsdauer:
Die Gültigkeitsdauer beträgt 1 Jahr ab Ausstellungsdatum.
8. Vorbehalt des Widerrufs:
Der Handwerkerparkausweis MRN wird nur unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
Er kann insbesondere bei Beeinträchtigungen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs oder bei missbräuchlicher Verwendung 
widerrufen werden.
9. Verwaltungsgebühren:
Die Verwaltungsgebühr beträgt 150,00 EUR.

Mitteilung des Ordnungsamtes
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
Hiermit weisen wir Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter 
und insbesondere Neubürger, die hinzugezogen sind, darauf hin, 
dass es in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde eine Sat-
zung über die Reinigung öffentlicher Straßen gibt.
Die Reinigungspflicht umfasst, nach Ortsgemeinden getrennt, 
folgende Verpflichtung:
Für die Ortsgemeinde Dudenhofen, Harthausen und Römer-
berg gilt annähernd gleicher Umfang:
§ 5 Umfang der allgemeinen Reinigung
Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere:
1. Das Besprengen und Säubern der Straße (§6)
2. Die Schneeräumung auf den Straßen (§7)
3. Das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und der 

besonders gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte (§8).

§ 6 Besprengung und Säubern der Straße
(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseiti-

gung von Kehricht, Schlamm, Gras, Unkraut, und sonstigem 
Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die nicht 
zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben 
und der Durchlässe.

§ 7 Schneeräumung
Wird durch Schneefall die Benutzung von Fahrbahnen und Geh-
wegen erschwert, so ist der Schnee unverzüglich wegzuräumen. 
Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch Loshacken zu 
beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der 
Verkehr auf den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt 
und der Abfluss von Oberflächenwasser nicht beeinträchtigt 
werden kann.

Für die Ortsgemeinde Hanhofen gilt:
§ 4 Umfang, Art und Zeit der allgemeinen Reinigung
(1) Die Reinigung umfasst die Entfernung der nicht zum Wege 

gehörenden Gegenstände; insbesondere
 1. die Beseitigung von Gras und Unkraut, Kehricht, Schlamm 

und sonstigem Unrat jeglicher Art
 2. die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und Graben-

durchlässe.
 
§ 6 Räumungs- und Streupflicht bei Schneefall und Glätte
(1) Eine durch Frost oder Schneefall herbeigeführte Nichtbegeh-

barkeit oder Glätte des Bürgersteiges ist durch Abschaufeln 
des Schnees oder Loshacken des Eises und durch Bestreuen 
mit abgestumpften Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl) zu 
beseitigen. Bestreuen mit Salz ist verboten, wenn hierdurch 
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der Oberflächenbelag der Wege beschädigt werden kann. 
Bei Straßen oder Plätzen ohne Bürgersteig ist längst der 
Häuser oder Platzgrenze ein Gehstreifen von mindestens 1,5 
Metern für den Fußgängerverkehr freizuhalten.

Die Räumung betrifft sowohl die bebauten als auch die unbebau-
ten Grundstücke.
Geräumter Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr nicht beein-
trächtigt wird und das Schmelzwasser abfließen kann.
Der Räum- und Streupflicht ist während der allgemeinen Ver-
kehrszeiten, notfalls mehrmals am Tage, nachzukommen.
Die allgemeinen (üblichen) Verkehrszeiten sind:
Dudenhofen: 07:00 - 21.00 Uhr
Hanhofen: 07:00 - 21:00 Uhr
Harthausen: 07:00 - 21:00 Uhr
Römerberg: 07:00 - 21:00 Uhr
Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei Nichterfüllung 
der Reinigungspflicht ein Bußgeld bis zu 250,00 € verhängt 
werden kann. 
Wir bitten Sie eindringlich, dafür zu sorgen, dass vor Ihrem Anwe-
sen die Reinigungspflicht beachtet wird.
Der komplette Satzungstext kann beim Ordnungsamt der Ver-
bandsgemeindeverwaltung eingesehen werden.
Für das Verständnis bedanken wir uns.
Wir weisen darauf hin, das an folgenden Stellen
Mechtersheim:
Berwartsteinstraße/Breitenweg, Berwartsteinstraße Nr. 16, 
Madenburgstraße/Rietburgstraße, Madenburgstraße Nr. 27a, 
Feuerwehrgerätehaus/Dorfbrunnen, Sandstraße/Friedhofpark-
platz, Speyerer Straße/Bushaltestelle
Heiligenstein:
Heiligensteiner Straße/Dorfbrunnen, Kirchenweg am Kreuz, Am 
Römerberg Nr. 6
Berghausen:
Im Oberen Berg/Treppe zur kleinen Hohl, Berghäuserstraße/
Kirchplatz Fußgängerbrücke, Friedhofstraße/Eingang Friedhof, 
Gutenbergstraße/Rückseite Zehnthaus, Marxenweidenweg/
Parkplatz Bushaltestelle, Germersheimer Straße/Gartenstraße 
Parkplatz, Parkplatz Kindergarten St. Pankratius
Dudenhofen:
Gartenstraße bei der Trafostadion, Neustädterstr. bei der Brücke 
B39, Speyerer Str. bei dem Brunnen, Ernst-Reuter-Str. bei der 
Trafostadion, Am Hofgraben bei der Brücke Hainbach, Habichtstr. 
bei den Parkplätzen
Behälter mit mineralischem Streugut zur Verfügung gestellt sind.
Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an:
FB2: Herr Weiß, 06232/656-279; Herr Stemmann, 06232/656-179 
oder Herr Kauther, 06232/656-178.

Wichtige Mitteilung der Jagdpächter
des Jagdbezirks Berghausen

Zum wiederholten Male 
wurde im Jagdbezirk 
Berghausen ein Reh 
vo n  f r e i l a u fe n d e n 
Hunden schwer verletzt 
und getötet!
Wir wissen, dass viele 
Hundeführer verantwor-
tungsvoll handeln und 

ihre Hunde im Revier nur angeleint ausführen oder nur dann frei 
laufen lassen, wenn sie gehorsam sind. 
Es gibt aber auch leider Hundeführer, die ihre Hunde - auch in 
der Dunkelheit, freilaufen lassen und dann keinen Einfluss auf 
ihre Hunde haben. 
Wenn diese dann Wild hetzen, kommt es zu solchen Vorfällen, 
dies kann aus Tierschutzgründen nicht toleriert werden. 
Wir bitten Sie hiermit, falls Sie Zeugen eines solchen Vorfalls 
werden, uns entsprechende Hinweise zu geben oder Handyfotos 
oder Videos zur erstellen und diese an die Polizeiinspektion in 
Speyer weiterzuleiten.

Klimaschutz

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 
wird Mitglied in Europas größtem Städte-
netzwerk für Klimaschutz 
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 
wird Mitglied in Europas größtem Städte-
netzwerk für Klimaschutz
Beitritt zum Klima-Bündnis als Ausdruck
des kommunalen Engagements
Seit 14.01.2022 ist die Verbandsgemeinde Römerberg-Duden-
hofen Mitglied im Klima-Bündnis. Reinhard Burck (1. Beigeord-
neter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen) und der 
Verbandsgemeinderat beschlossen kürzlich den Beitritt zum 
Klima-Bündnis. "Damit setzen wir ein Zeichen nach außen, dass 
wir perspektivisch denken und den notwendigen Wandel mitge-
stalten. Um die globalen und nationalen Klimaschutzziele zu 
erreichen, kommt uns als Gemeinde dabei eine besondere Rolle 
zu. Beispielsweise indem die öffentlichen Gebäude nach und 
nach bestmöglich energetisch saniert werden, das Potential an 
erneuerbaren Energien ausgeschöpft sowie die Infrastruktur für 
eine saubere und nachhaltige Mobilität bereitgestellt wird. Dies 
ist ein langwieriger Prozess, der uns die nächsten Jahrzehnte 
begleiten wird, denn der Klimaschutz und die Folgen des Klima-
wandels sind ein zentrales und wichtiges Thema."
Wir freuen uns mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis Unterstützung 
bei der weltweiten Vernetzung, beim Austausch von guten Bei-
spielen für den Klimaschutz und bei der Erarbeitung von Lösungs-
strategien zu erhalten!
Getreu dem Leitbild "Für lokale Antworten auf den globalen Kli-
mawandel" setzt sich die Verbandsgemeinde Römerberg-Du-
denhofen gemeinsam mit über 1.900 Mitgliedskommunen aus 27 
europäischen Ländern ab sofort für einen umfassenden Klima-
schutz ein. Klima-Bündnis-Kommunen stehen für einen fairen, 
naturkonformen, lokalen, ressourcenschonend und vielfältigen 
Ansatz im Klimaschutz und arbeiten partnerschaftlich mit indi-
genen Völkern der Regenwälder für das Weltklima. Sie verpflich-
ten sich zudem, ihre Treibhausgasemissionen kontinuierlich zu 
vermindern mit dem Ziel einer Reduktion von mindestens 95 % 
bis 2050, ganz im Sinne der Forderungen des Weltklimarats.
Mitglieder des Klima-Bündnis erhalten Unterstützung bei der 
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und profitieren von der 
langjährigen Erfahrung des Netzwerks. Das Klima-Bündnis stellt 
außerdem Instrumente für das CO2-Monitoring sowie Kampagnen 
zu Themen wie Mobilität, Sanierungen und Bildungsarbeit zur 
Verfügung. Das Netzwerk setzt sich auch für die Interessen der 
Mitgliedskommunen auf nationaler und europäischer Ebene ein.
Weitere Informationen auf klimabuendnis.org
Das Klima-Bündnis
Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Mitgliedskommunen des Kli-
ma-Bündnis partnerschaftlich mit indigenen Völkern der Regen-
wälder gemeinsam für das Weltklima. Mit über 1.900 Mitgliedern 
aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis das größte 
Städtenetzwerk Europas, das sich für einen umfassenden und 
gerechten Klimaschutz einsetzt. Jede Klima-Bündnis-Kommune 
hat sich selbst verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen konti-
nuierlich zu vermindern mit dem Ziel, eine Reduktion im Sinne 
der Forderungen des Weltklimarats von mindestens 95 %  bis 
2050 (gegenüber 1990) zu erreichen. Da sich unser Lebensstil 
direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde aus-
wirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler 
Verantwortung.

Immer aktuelle Infos rund
um Ihre Verbandsgemeinde!
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Mitteilungen der Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis Tel. 0621 5909-0
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen
www.rhein-pfalz-kreis.de

Für Termine im Kreishaus wird
aufgrund des Coronavirus ein Online-

oder Telefontermin benötigt.

Frauenbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Wittmann (Tel. 0621 5909-3450)
im Kreishaus Ludwigshafen, Europaplatz 5

Fachberatung und Vermittlung Kindertagespflege
Zi. 134, Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Südlicher Landkreis
Sabine Asal-Frey, Tel. 0621 5909-1340
sabine.asal-frey@kv-rpk.de

Sprechstunde 
der Familienpatenkoordinatorin
Constanze Eichhorn
Familienpatinnen und -paten schenken jungen 
Familien Zeit und Aufmerksamkeit. Sie begleiten "ihre" Fami-
lie wöchentlich ein bis zwei Stunden, sind Gesprächspartner 
und geben Entlastung und Untersützung im Alltag. Die 
Sprechstunden finden wieder vor Ort im Bürgermeisteramt 
Römerberg, Am Rathaus 3, statt.
Nächster Termin: 
Montag, 14. Februar 2022, 10.00 bis 11.00 Uhr 
Weitere Termine in 2022:
14. März | 09. Mai | 13. Juni | 11. Juli | 08. August
12. September | 10. Oktober | 14. November | 12. Dezember
jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr 
Sie erreichen mich jedoch auch außerhalb dieser Zeit.
Constanze Eichhorn
E-Mail: ost@familienpaten-rpk.de
Handy: 0175/49 556 27

So rechnet sich Elektromobilität
für Unternehmen
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Pfalz-
Kreises lädt gemeinsam mit der "Lotsenstelle für alterna-
tive Antriebe" zum virtuellen Unternehmerfrühstück am 17. 
Februar 2022 ein. 
Aktuelle Fördermittel und zunehmende Skaleneffekte bei der 
Fahrzeugproduktion führen dazu, dass sich E-Mobilität in vielen 
Betrieben bereits heute rechnet. Dennoch stellen sich Unterneh-
men häufig folgende Fragen: Welche Faktoren sind bei einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung entscheidend? Und unter welchen 
Voraussetzungen lohnt sich der Umstieg auf Elektromobilität 
wirklich? 
Antworten darauf liefert das virtuelle Unternehmerfrühstück "So 
rechnet sich Elektromobilität für Unternehmen", das am 17. Feb-
ruar 2022, von 8.30 bis 10.00 Uhr, online stattfindet. Zudem gibt 
es einen Überblick über alle aktuellen Fördermöglichkeiten im 
Bereich E-Mobilität für Unternehmen. 
Veranstalter ist die Lotsenstelle für alternative Antriebe der Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft des Rhein-Pfalz-Kreises und weiteren 
Partnern.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, die Anzahl der 

Teilnehmer jedoch begrenzt. Es ist eine Online-Anmeldung bis 
zum 15. Februar unter folgendem Link erforderlich: https://www.
earlp.de/unternehmerfruehstueck 
Alle weiteren Informationen zum Zugang zur Online-Veranstaltung 
werden mit der Anmeldebestätigung versandt.
Bei Fragen zur Veranstaltung wenden sich Interessierte bitte an:
Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH
Lotsenstelle für alternative Antriebe
Christian Küntzler
Telefon: 0631/34371-184
E-Mail: christian.kuentzler@energieagentur.rlp.de
Informationen über die Energieagentur Rheinland-Pfalz im Internet:
www.energieagentur.rlp.de 
www.energieagentur.rlp.de/westerwald 
www.energieagentur.rlp.de/newsletter 
www.twitter.com/energie_rlp

Veranstaltungen des Rhein-Pfalz-Kreises 
zu den Frauenwochen
Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März und dem 
Equal-Pay-Day am 07. März haben die Gleichstellungsbeauf-
tragten des Rhein-Pfalz-Kreises ein buntes Programm von 
und für Frauen zusammengestellt. 
Seit 1911 erinnert dieser Tag daran, dass die Gleichberechtigung 
der Frauen in allen Lebensbereichen noch nicht umgesetzt ist. 
Auch im Jahr 2022 sind Themen wie Lohngleichheit, Altersarmut, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen, sexuelle Selbstbestimmung, angemessene Teil-
habe in politischen Ämtern und Führungspositionen, Überwin-
dung von Karrierehindernissen, immer noch aktuell.
Am Mittwoch, 2. März 2022, 20.00 Uhr, findet das Frauen-Kino 
im Rex-Kino-Center Schifferstadt, Zeppelinstr. 6, statt und zeigt 
den Film "Die Unbeugsamen". Der Eintritt beträgt 9,– Euro inklu-
sive einem Glas Sekt und einer Überraschung. Kartenreservie-
rung unter 06235 9299840.
Am Freitag, 4. März 2022, findet in der Zeit von 9.30 bis 12.00 
Uhr auf dem Wochenmarkt in Mutterstadt, Ludwigshafener 
Straße, ein "Treffpunkt am gedeckten Tisch" mit "Red Snacks" 
statt. Mit der Veranstaltung soll auf die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern aufmerksam gemacht werden, die derzeit 
bei rund 18% liegt.
Weiterhin ist am Freitag, 4. März, der Weltgebetstag der Frauen 
unter dem Motto "Zukunftsplan Hoffnung? - Liturgie aus England, 
Wales und Irland. Zeit und Ort der Veranstaltungen können Inte-
ressierte den örtlichen Presseorganen in den Gemeinden des 
Rhein-Pfalz-Kreises entnehmen. 
Direkt am Internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, findet 
in der Zeit von 18.30 bis 21.00 Uhr ein Finanzseminar unter dem 
Titel "finanzSTARKE Frauen: Was Frauen über Finanzen wissen 
wollen" als Online-Workshop statt. Die Veranstaltung ist kosten-
frei, um Anmeldung unter gleichstellungsstelle@vg-rheinauen.
de wird gebeten.
Zum Equal Pal Day wird am gleichen Tag am 8. März um 19.30 
Uhr der Film "We want Sex - Made in Dagenham" im Capitol 
Lichtspiel Theater Limburgerhof, Speyerer Straße 107 a, gezeigt. 
Der Eintritt beträgt 10,– Euro inklusive einem Glas Sekt. Von den 
Einnahmen geht eine Spende an die ESEL-Initiative. Kartenre-
servierung unter www.capitol-limburgerhof.com.
Am Mittwoch, 9. März, 18.00 Uhr, findet ein Vortrag mit Meike 
Spitzner (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH) 
zum Thema "Ökologischer Wandel geschlechterverantwortlich" 
im Heinrich Pesch Haus Ludwigshafen, Kath. Akademie Rhein-
Neckar, Frankenthaler Straße 229, statt. Die Veranstaltung findet 
hybrid oder online statt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter 
0621 5999-162 oder E-Mail: anmeldung@hph.kirche.org bis zum 
03. März wird gebeten.
Am Freitag, 11. März, werden ab 17.00 Uhr die Kleider getauscht! 
Bei einem "Kleidertausch - Wegwerfen und neu kaufen war ges-
tern. Heute wird getauscht!" im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kir-
chenstraße 16 in Schifferstadt, kann man maximal zwanzig Teile 
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aus dem eigenen Kleiderschrank mitbringen und mit anderen 
angebotenen Teilen tauschen. Der Eintritt ist frei.
Weitere Abende im Frauenkino "Mädelsabend" finden am Mitt-
woch und Donnerstag, 16. und 17. März jeweils um 19.30 Uhr 
statt. Zu sehen ist der Episodenfilm "Wunderschön" im Capitol 
Lichtspiel Theater in Limburgerhof. Der Eintritt beträgt jeweils 
9,– Euro. Kartenreservierung unter www.capitol-limburgerhof.
com.
Die letzte Veranstaltung in dieser Reihe bildet die Lesung mit 
Multitalent Tanja Mairhofer am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, 
mit dem Titel "Schluss mit Muss!", im Alten Rathaus in Schiffer-
stadt, Marktplatz 1. Der Eintritt beträgt 8,– Euro, inkl. einem 
Getränk. Kartenvorverkauf unter 06235 925830.
Umfassende und weitere Informationen erhalten Interessierte auf 
den Internetseiten der Gemeinden oder unter www.rhein-pfalz-
kreis.de, 0621 5909-3450 oder unter www.gleichstellungsbeauf-
tragte-rlp.de.
Für alle Veranstaltungen gilt, dass die Vorschriften der jeweils 
geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung einzuhalten sind. 
Präsenz- oder Hybridveranstaltungen können aufgrund hoher 
Inzidenzzahlen verschoben oder online durchgeführt werden. 
Bitte informieren Sie sich vorab bei den Veranstalter*innen über 
den aktuellen Stand.

Neue Öffnungszeiten
der Impfstelle Schifferstadt
Die Öffnungszeiten der Impfstelle in  Schifferstadt,
Neustückweg, haben sich geändert.
Von montags bis donnerstags wird die Impfstelle von 9 bis 15 Uhr 
geöffnet sein, freitags von 13 bis 21 Uhr. Sonntags finden Imp-
fungen von 10 bis 18 Uhr statt. Für alle Impfungen ist kein Termin 
notwendig. An den Samstagen ist die Impfstelle geschlossen.
Weiterhin werden ab dem 16. Februar 2022 immer mittwochs, 
freitags und sonntags auch Kinderimpfungen (Kinder im Alter 
von 5 bis 11 Jahren) angeboten. Hierfür kann man sich bereits 
jetzt schon über die Seite des Rhein-Pfalz-Kreises unter https://
www.rhein-pfalz-kreis.de/coronavirus/impfstelle/ registrieren. 
Das Team der Impfstelle freut sich auf die kommenden Besucher.

Der Migrationsbeirat
des Rhein-Pfalz-Kreises informiert
Gemeinsam stoppen wir Corona
Der Migrationsbeirat des Rhein-Pfalz-Kreises möchte darauf 
aufmerksam machen, dass ausführliche Informationen über 
Corona, die Booster-Impfung und die G-Regeln (3G, 2G, 2Gplus) 
in 23 Sprachen verfügbar sind. Der Beauftragte der  Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration stellt diese 
bereit. 
Infos in 23 Sprachen auf der Homepage: https://www.integrati-
onsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona
In den sozialen Medien findet man außerdem Dateien zum Teilen:
- Twitter (Integrationsbeauftragte @IntegrationBund
- auf Instagramm (Integrationsbeauftragte)
Tagesaktuell gibt es Informationen auf Türkisch und Arabisch 
von dem Projekt "Corona stoppen" auf folgenden Seiten:
- https://koronadur.de
- https://coronaarab.com
Es ist wichtig, dass alle Menschen, die in unserer Gemeinde 
leben, gute und vertrauenswürdige Informationen erhalten. 
Gemeinsam erreichen wir mehr Menschen!
Kontakt: migrationsbeirat@kv-rpk.de 

GEMEINSAM – 
Stark für unsere Region!

Senioren in der Verbandsgemeinde

Schulnachrichten, Kita
und sonstige Bildungseinrichtungen

Elternlotsendienst 
vom 14.02. – 18.02.2022

Dudenhofen: https://www.doodle.com/poll/drzsyxhcyzdn9vir
Harthausen: Grillenberger E. / Fam Altmann

Jugendforum
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Büchereien

KÖB Bücherei St. Sigismund
Heiligensteiner Str. 28 · 67354 Römerberg
buecherei-heiligenstein@gmx.de
Öffnungszeiten: donnerstags 16.00 – 17.30 Uhr
 sonntags 10.00 – 11.30 Uhr

KÖB Bücherei St. Gangolf 
Öffnungszeiten:
So. 10.30 – 12.00 Uhr
Mi. 16.30 – 19.00 Uhr
- an Feiertagen geschlossen -
Raiffeisenstraße 12 · 67373 Dudenhofen · Tel. 06232 6580313
E-Mail: buecherei-dudenhofen@freenet.de

7 Tage/24 Stunden: www.bibkat.de/dudenhofen
Um Sie und uns vor dem Coronavirus zu schützen, bitten wir Sie 
jeweils beim Eintritt in der Bücherei darum,
- eine der fünf „Eintrittskarten“ aus dem bereitstehenden Korb 
 am Eingang zu nehmen.
- an der Theke jeweils Ihren Impfpass oder einen Genesenen-
 nachweis zu zeigen.
- Halten Sie sich bitte nur max. 15 Minuten bei uns auf, damit
 die nächsten Besucher reinkommen können.
- Zum Stöbern und auswählen Ihrer Wunsch-Medien auf der 
 Website haben Sie beliebig viel Zeit.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, herzliche Grüße und bleiben Sie 
gesund. Ihr KÖB-Bücherei-Team St. Gangolf

Mediathek Römerberg
Leiterin Julia Hegel
Berghäuser Str. 38 b · 67354 Römerberg
Tel. 06232 683737 · Fax 06232 683484
mediathek-roemerberg@t-online.de
www.mediathek-römerberg.de
Öffnungszeiten:
Dienstag: 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr
Die aktuellen Besuchsregelungen entnehmen Sie bitte der 
Homepage der Mediathek.

Neue Spiele und neue Tonies sind eingetroffen!
Zum neuen Jahr sind bei uns neue Brettspiele und neue Tonies 
eingetroffen. Darunter sind beispielsweise neue Tonies von den 
drei Fragezeichen, Mickey Maus, Peppa Pig und neue Musik-To-
nies. Bei den Brettspielen ist für jedes Alter etwas dabei. Egal ob 
Escape-Spiel, Kooperations-, Karten- oder Sammelspiel, hier 
findet jeder etwas!

Lesestart-Sets in der Mediathek
Buch, Tipps und Infos für dreijährige Kinder und ihre Eltern 
Die kostenlosen Lesestart-Sets für dreijährige Kinder können ab 
sofort in der Mediathek Römerberg abgeholt werden.
Familien mit dreijährigen Kindern können wieder ein Lesestart-Set 
in der Mediathek abholen. Enthalten sind jeweils ein altersge-
rechtes Buch, Tipps und Informationen zum Vorlesen und Erzäh-
len sowie zu den Angeboten vor Ort.
Die Sets werden im Rahmen des Projekts "Lesestart" von der 
Stiftung Lesen und dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung zur Verfügung gestellt. Das Projekt startete bereits im 
November 2011 und hat zum Ziel, Eltern zum Vorlesen zu ermu-
tigen und mehr Kinder zum Lesen zu animieren. Die Initiative 
begleitet die Kinder in den entscheidenden frühen Lebensjahren 
bis zum Eintritt in die Schule.
Die kostenlosen Lesestart-Sets können an der Theke der Medi-
athek abgeholt werden. Mehr Informationen zum bundesweiten 
Lesestart-Programm gibt es auf www.lesestart.de.
Bitte beachten: Nach den derzeitigen Zugangsregeln für Biblio-
theken ist die Vorlage eines 3G-Nachweises ebenso wie das 
Tragen einer medizinischen Maske für Besucher ab sechs Jahren 
verpflichtend.

Kirchliche Nachrichten

Donnerstag 10.02.2022 Hl. Scholastika, Jungfrau
Dudenhofen 08:00 Uhr Anbetung in der Kirche 
Heiligenstein 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.)
Freitag 11.02.2022 Unsere Liebe Frau in Lourdes
Dudenhofen 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.)
Samstag 12.02.2022 5. Woche im Jahreskreis
  Marien-Samstag
Berghausen 17:00 Uhr Hl. Messe (G.K.)
Dudenhofen 17:00 Uhr Hl. Messe (J.H.)
Harthausen 18:30 Uhr Wortgottesdienst (Frau Kögel)
Sonntag 13.02.2022 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Hanhofen 10:30 Uhr Hl. Messe (J.H.)
Heiligenstein 10:30 Uhr Hl. Messe (G.K.)
Mechtersheim 09:00 Uhr Hl. Messe als Amt
  für die Pfarrgemeinde (G.K.)
Montag 14.02.2022 Hl. CYRILL (KONSTANTIN), 

Mönch und Hl. METHODIUS, 
Bischof, Glaubensboten

  bei den Slaven,
  Schutzpatrone Europas
  Hl. Valentin, Bischof
  von Interamna in Italien
Dudenhofen 19:00 Uhr Gottesdienst zum Valentinstag, 
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mitgestaltet vom
  Vokal-Ensemble Creativ (J.H.)
Heiligenstein 18:00 Uhr Ök. Gottesdienst zum Valentinstag 

(Frau Pfarrerin Beyerle u. Frau 
Alschner)

Dienstag 15.02.2022 6. Woche im Jahreskreis
Berghausen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
Harthausen 18:30 Uhr Hl. Messe als Frauenmesse gestal-

tet von der kfd (G.K.)
Mittwoch 16.02.2022 6. Woche im Jahreskreis
Mechtersheim 17:50 Uhr Rosenkranz
 18:30 Uhr Wortgottesdienst (S.A.)
Donnerstag 17.02.2022 Hll. Sieben Gründer
  des Servitenordens
Dudenhofen 08:00 Uhr Anbetung in der Kirche 
Hanhofen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.)
Heiligenstein 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.)

Die reservierten Karten für das Chawwerrusch-Theater "Judas" 
müssen bis spätestens Donnerstag, den 17.03.2022 im Pfarrbüro 
abgeholt und bezahlt werden.
Abholung immer dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr oder don-
nerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Protestantische Kirchengemeinde
Dudenhofen 

Protestantische
Kirchengemeinde Dudenhofen

Sonntag, 13.02.2022, 
08.30 Uhr Gottesdienst in Harthausen 

(Brunnenhof)
10.00 Uhr Gottesdienst in Dudenhofen (Ev. Kirche)
Nach der 30. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
gilt für unsere Gottesdienste bis auf Weiteres die "3-G-Regel"; 
d.h. geimpft/genesen/getestet (ein PoC-Antigen-Test durch 
geschultes Personal).
Wir sind angewiesen, diese Bedingungen beim Eingang zu kon-
trollieren und bitten Sie Ihren Nachweis der Impfung, Genesung 

oder Testung mitzubringen. Auch wenn wir die Adressen nicht 
mehr erfassen müssen, hilft es uns sehr, wenn Sie sich für den 
Gottesdienst in Dudenhofen anmelden - entweder telefonisch im 
Pfarramt (06232 94644), über den Anmeldebutton auf der Start-
seite unserer Homepage https://evang-gemeinde-dudenhofen.
de/ oder per E-Mail an: info@ev-gemeinde-dudenhofen.de
An dem Gottesdienst in Dudenhofen können Sie auch in Form 
einer Videokonferenz teilnehmen. Bitte verwenden Sie dafür auf 
Ihrem PC oder Smartphone diesen Link:
https://us02web.zoom.us/j/85806703727
oder diesen QR-Code: 
Alternativ können Sie den Gottesdienst über Telefon 
mithören. Dazu wählen Sie diese Telefonnummer:
+49 695 050 2596
Und geben nach Aufforderung diese Kennnummer/
Meeting-ID über die Tastatur ein: 858 0670 3727
Weitere Informationen zum Gemeindegeschehen:
Einige Gruppen halten per ZOOM-Konferenz Kontakt zueinander. 
Bei Interesse bitte im Pfarramt melden.
Pfarrer Glaser und Gemeindediakon Bücklein stehen zur Seel-
sorge bereit.

Treffpunkt Hoffnung
Ein Projekt von vis-a-vis Gemeindediakonie 
der Prot. Kirchengemeinde Dudenhofen

Treffpunkt Hoffnung befindet sich im Ev. Gemeindezentrum 
in Dudenhofen. Bei uns erhalten Sie Informationen und 
Broschüren zu Pflege, Selbsthilfegruppen, Therapien, 
Trauerarbeit und mehr; auch besondere Grußkarten für 
verschiedene Anlässe, Vorsorgemappen und kleine 
Geschenkartikel (z.B. Bronze- und Holzengel, Kerzen). 

Sie können auch Bücher zu verschiedenen Themen auslei-
hen (z.B. über Pflege zu Hause, Umgang mit Depressionen, 
Krebserkrankungen und Trauer). 

Eine Besonderheit sind die „ Herzkissen gegen den 
Schmerz “ (Die Herzkissen sind in erster Linie für brustope-
rierte Frauen gedacht; bequem unter den Arm geklemmt, 
mindern sie Druckschmerz nach der OP, fangen Stöße ab 
und unterstützen Wundheilung und Lymphfluss.)

Gerne dürfen Sie sich bei uns unverbindlich umschauen. 
Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin bei Christa Scheff-
ler unter der Telefonnummer 06344/7310 oder bei Kornelia 
Flörchinger unter der Telefonnummer 06232/1209422 oder 
Sie senden ein Email an Treffpunkt-Hoffnung@gmx.de

Für Beratung und Besuche können Sie mit Frau Scheffler 
einen Gesprächstermin vereinbaren. Sie ist in unserer 
Gemeinde Ansprechpartnerin für Kranke und ihre Angehörige.

Protestantische Kirchengemeinde
Römerberg 

Friedenskirche
Mechtersheim
Schwegenheimer Straße
Pfarramt: Holzgasse 2
Tel. 0 62 32/8 37 75

SONNTAG, 13.02.
10.00 Uhr Gottesdienst in der Friedens-

kirche Mechtersheim,
 Pfrin. Beyerle
MONTAG, 14.02.
18.00 Uhr Ökumenischer Segnungsgottesdienst für Verliebte 

in der kath. Kirche Heiligenstein,
 Past.ref. Alschner/ Pfrin. Beyerle
 (Anmeldung über das Portal "Jesaja") 
DIENSTAG, 15.02.
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr Sprechzeit im Pfarramt
MITTWOCH, 16.02.
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr Sprechzeit im Pfarramt
SONNTAG, 20.02.
10.00 Uhr Gottesdienst in der Friedenskirche Mechtersheim, 

Pfrin. Beyerle
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Religiöse Gemeinschaften

Jehovas Zeugen in Römerberg,
Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen
Gottesdienste per Videokonferenz
Donnerstag, 10. Februar 2022, 19 Uhr oder
Freitag, 11. Februar 2022, 19 Uhr
Zusammenkunft unter der Woche: "Unser Leben und Dienst als 
Christ" unter anderem mit dem Thema: "Öffne Jehova im Gebet 
dein Herz" (1. Samuel 1:10-18)

Sonntag, 13. Februar 2022, 10 Uhr
Zusammenkunft am Wochenende
Biblischer Vortrag: "Unter Verfolgung standhaft bleiben" (2. Timo-
theus 3:12; Römer 8:35-39) oder "Autorität - ist es Gott wichtig, 
wie wir darüber denken?" (Römer 13:1, 2; Matthäus 22:21) 
anschließend Bibelstudium anhand des Themas: "Wie wir andere 
behandeln sollten - Lehren aus 3. Mose" (3. Mose 19:18)

Weitere Hinweise und Informationen und das komplette Online-
angebot in Form von Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org.

Ortsgemeinde  Dudenhofen

Sprechstunden
Bürgermeister Jürgen Hook
nach tel. oder schriftl. Vereinbarung unter Tel.: 06232/656-151
E-Mail: juergen.hook@vgrd.de
im Rathaus Dudenhofen, Zimmer 50, II. OG

Beigeordneter Reinhard Burck
nach tel. oder schriftl. Vereinbarung Tel. 06232/98566
E-Mail: reinhard.burck@vgrd.de

Beigeordneter Dr. Hartmut Lardon
nach tel. oder schriftl. Vereinbarung Tel. 0177/3095657
E-Mail: hartmut.lardon@vgrd.de

Seniorenbeirat
Vorsitzende: Wingerter Christiane
Tel. 06232/6844616
E-Mail: c.wingerter@gmx.de

Stellvertreter: Pusch Siegfried
Tel. 0152/2866696
E-Mail: siegfried.pusch@vgrd.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Bürgermeister
der Ortsgemeinde Dudenhofen

EINLADUNG
zur 19. Sitzung des Ortsgemeinderates Dudenhofen

am 17.02.2022
Beginn:  19:00 Uhr
Sitzungsort:  Festhalle Dudenhofen
 Albrecht-Dürer-Str. 5
 67373 Dudenhofen

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil: 
1.  Festsetzung der Tagesordnung
2.  Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes
3.  Mitteilungen und Anfragen
4.  Einwohnerfragestunde
5.  Wahl eines neuen Ausschussmitgliedes im Bauausschuss 

sowie neuer stellv. Ausschussmitglieder im Haupt- und Rech-
nungsprüfungsausschuss für die SPD-Fraktion.

 Wahl eines neuen Ausschussmitgliedes und dessen Stell-
vertreter im Rechnungsprüfungsausschuss für die Fraktion 
B90/Die Grünen

6.  Bebauungsplan „Süd-Änderung 11“
 a)  Abwägung über die im Rahmen der Beteiligung der 

  Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen

 b)  Satzungsbeschluss
7.  Bebauungsplan „West, Änderungsplan III und Erweiterung“
 a)  Abwägung über die im Rahmen der erneuten Beteiligung 

der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnah-
men

 b)  Satzungsbeschluss
8.  Sanierungsgebiet Dudenhofen - Vorstellung der Maßnahmen 

und der möglichen weiteren Vorgehensweise
9.  Zuschussantrag des Turnvereins Dudenhofen -
 Abteilung Handball
10.  Zustimmung der Spendeneinnahmen
11.  Antrag der Gemeinderatsfraktion B90/die Grünen vom 

13.01.22 bzgl. Beitritt zur Initiative „Tempo 30 für mehr 
Lebensqualität in Städten und Gemeinden“

12.  Antrag der Gemeinderatsfraktion B90/Die Grünen vom 
30.1.22 bzgl. Tempo 30: Jetzt!

13.  Antrag der Gemeinderatsfraktion B90/die Grünen vom 
30.01.22 bzgl. verkehrsberuhigender Maßnahmen rund um 
den Konrad-Adenauer-Platz

14.  Anfrage der Gemeinderatsfraktion B90/die Grünen vom 
13.01.22 bzgl. Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes in der 
Ortsgemeinde Dudenhofen

15.  Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil: 
16.  Vermietungsangelegenheit
Bitte beachten Sie, dass für Präsenzsitzungen aufgrund der 
Corona-Lage vor Ort derzeit die 3G-Regel (geimpft, genesen 
oder getestet) gilt.
Bitte bringen Sie einen entsprechenden Nachweis mit. 
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Hook,
Ortsbürgermeister

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dudenhofen für die Jahre 
2022 und 2023 vom 09.12.2021
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in 
der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:  

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 
1. im Ergebnishaushalt
 2022  2023
der Gesamtbetrag 
der Erträge auf  11.578.573 € 10.943.615 €
der Gesamtbetrag
der Aufwendungen auf  11.131.812 €  10.929.178  €
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Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag  446.761 €  14.437 €
2. im Finanzhaushalt der Saldo 
der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf  661.053 €  225.509 €
die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  266.000 €  231.000  €
die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  1.552.050 €  1.235.000 €
der Saldo der Ein- und
Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf  -1.286.050 €  -1.004.000 €
der Saldo der Ein- 
und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf  624.997 €  778.491 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
2.290.050 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 2022  2023
zinslose Kredite auf  0 €  0 €
verzinste Kredite auf  1.286.050 €  1.004.000 €
Zusammen auf  1.286.050 €  1.004.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 
für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächti-
gungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze
 2022  2023
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
- Grundsteuer A  300 v. H.  300 v. H.
- Grundsteuer B  365 v. H.  365 v. H.
- Gewerbesteuer  365 v. H.  365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemein-
degebietes gehalten werden
- für den ersten Hund  50 €  50 €
- für den zweiten Hund  50 €  50 €
- für jeden weiteren Hund  50 €  50 €

§ 7 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeinde-
einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) 
werden wie folgt festgesetzt:
1. Gebühren Wasserversorgung
 2022  2023
1.1.Verbrauchsgebühren m³  1,06 €  1,06 €
1.2 Grundgebühren
Wasserzähler QN2,5/Q³4 mtl.  5,00 €  5,00 €
Wasserzähler QN6/Q³10 mtl.  5,50 €  5,50 €
Wasserzähler QN10/Q³16 mtl.  6,00 €  6,00 €
Wasserzähler QN15/Q³25 mtl.  12,00 €  12,00 €
Wasserzähler QN25 mtl.  18,00 €  18,00 €
Wasserzähler QN40 mtl.  24,00 €  24,00 €
Verbundwasserzähler QN15 mtl.  20,00 €  20,00 €
Verbundwasserzähler QN40 mtl.  35,00 €  35,00 €
Verbundwasserzähler QN60 mtl.  45,00 €  45,00 €
Standrohr täglich  2,00 €  2,00 €
mindestens  20,00 €  20,00 €
1.3 Bauwasserpauschale
Massivbauweise bis 
2 Wohneinheiten  50,00 €   50,00 €
Für jede weitere Wohneinheit  25,00 €  25,00 €
Fertigbauweise  30,00 €  30,00 €
1.4 Wassergebühren für gemeindliche Einrichtungen 
(Kindergarten, Friedhof usw.)  0,95 €  0,95 €
1.5 Wassergebühren für öffentliche Zwecke

Kanalspülbenutzung m³  0,95 €  0,95 €
Feuerlöschzwecke  Frei  Frei
1.6 Wassergebühren für landwirtschaftliche Beregnung m³ 
(außer 18.00 bis 22.00 Uhr)  0,80 €  0,80 €
2. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung 
pro gewichtetem m²  2,30 €  2,30 €

§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussicht-
lich 34.669.038 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
beträgt zum 31.12.2021 34.678.793 €, zum 31.12.2022 
35.125.554  € sowie zum 31.12.2023 35.139.991 €.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen 

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn 
im Einzelfall 5.000 € (2022) und 5.000 € (2023) überschritten 
sind.

§ 10 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten 
wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen. Die Bewil-
ligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen
Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD 
werden festgesetzt:
 2022  2023
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen  46.175 €  47.057 €
Dudenhofen, den 09.12.2021
gez. Jürgen Hook, Ortsbürgermeister
Hinweis: 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 
95 (4) GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung wurde ohne 
Beanstandungen erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht-
nahme vom 11.02.2022 bis einschließlich 21.02.2022 im Rathaus 
der VG Römerberg-Dudenhofen, Am Rathaus 4, 67354 Römer-
berg, Zimmer 87 während der allgemeinen Öffnungszeiten öffent-
lich aus. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 (6) GemO 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim 
Erlass der Haushaltssatzung für deren Gültigkeit von Anfang an 
unbeachtlich ist, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres nach 
der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung gegen-
über der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 
Dudenhofen, den 10.02.2022
gez. Jürgen Hook, Ortsbürgermeister

Sonstige Mitteilungen

Die Ortsgemeinde Dudenhofen veräußert 
Grundstück an Investor für ein generationen-
übergreifendes Wohnprojekt
Veräußerung nach Konzeptvergabeverfahren
im Baugebiet „In den dreißig Morgen“
Der Mindestkaufpreis beträgt 500 €/m² zuzüglich der zu erwar-
tenden Erschließungskosten in Höhe von ca. 150 €/m².
Das Grundstück Fl.Nr. 5175/1 hat eine Fläche von 3835 m².
Bei Konzeptvergabeverfahren steht die Qualität des eingereich-
ten Konzepts im Vordergrund der Vergabeentscheidung.
Die Ortsgemeinde Dudenhofen veräußert das gemeindeeigene 
Grundstück an einen Investor, welcher ein generationenübergrei-
fendes Wohnprojekt oder eine Seniorenresidenz auf diesem 
Grundstück entstehen lässt.
Die Wohnanlage soll komplett barrierefrei sein.
Das Grundstück wird mit einer entsprechenden Bauverpflichtung 
veräußert. Bewerbungen mit Ihrem individuellen Konzept samt 



Ausgabe 6/10. Februar 2022 Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Seite 19

Kaufpreisangebot richten Sie bitte bis zum 31.03.2022 an die 
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, z.Hd. Herrn Brück-
mann, Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen.
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle eingegangenen 
Bewerbungen samt dazugehörigem Konzept dem Ortsgemein-
derat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Über die 
Konzeptvergabe entscheidet abschließend der Ortsgemeinderat 
Dudenhofen. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung des Grundstücks 
besteht nicht.
Nach Zuschlagserteilung durch den Ortsgemeinderat Dudenho-
fen wird zeitnah die Beurkundung des Kaufvertrages beim Nota-
riat beauftragt. Alle mit der Beurkundung des Kaufvertrages 
anfallenden Nebenkosten sind vom Käufer zu tragen.
Den gültigen Bebauungsplan finden Sie unter: www.vgrd.de/
service/bauleitplaene/rechtskraeftige-bauleitplaene/
Anfragen bezüglich der Bebaubarkeit des Grundstückes richten 
Sie bitte an Frau Ruß unter der Tel.-Nr. 06232/656-277 oder 
diana.russ@vgrd.de
Für weitere Auskünfte können Sie sich an Herrn Brückmann unter 
der Telefonnummer 06232/656-188 oder jens.brueckmann@vgrd.
de wenden.

Dudenhofen 
im OFFENEN KANAL
Unverbindliche voraussichtliche Sendedaten
Rückblick 2017: Dudenhofener Karneval: 
Jungle Safari am 11. Februar in der Festhalle Dudenhofen. 
Hier Teil 1: Länge: 46.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 18.00 - 18.46 Uhr
Rückblick 2017: Dudenhofener Karneval: Jungle Safari am 
11. Februar in der Festhalle Dudenhofen. 
Hier Teil 2: Länge: 28.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 18.46 - 19.14 Uhr
Rückblick 2017: Dudenhofener Karneval: Jungle Safari am 
11. Februar in der Festhalle Dudenhofen. 
Hier Teil 3: Länge: 41.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 19.14 - 19.55 Uhr
Rückblick 2017: Dudenhofener Karneval: Jungle Safari am 
11. Februar in der Festhalle Dudenhofen. 
Hier Teil 4: Länge: 45.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 19.55 - 20.40 Uhr
Rückblick 2017: FVD Schlachtfest am 11. Februar 2017 in der 

Grillhütte des FV Dudenhofen. Länge: 6.17 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 20.40 - 20.47 Uhr
Rückblick 2002: Schlachtfest des FV Dudenhofen am 19. 
Januar 2002 im Sportheim Dudenhofen. Länge: 4.05 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 20.47 - 20.52 Uhr
Rückblick 2002: Einweihung der Senioren-Residenz Sankt 
Sebastian in Dudenhofen am 20. Januar 2002 in 3 Teilen. 
Hier: CLIP Länge: 3.00 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 20.52 - 20.55 Uhr
Rückblick 2002: Neujahrsempfang der freiwilligen Feuer-
wehr Dudenhofen am Freitag, den 28 Januar 2002 in der 
Feuerwache Dudenhofen. CLIP Länge: 3,50 Minuten
Sendetermine: Samstag, 12.02.2022, 20.55 - 20.59 Uhr
Achtung: Wer in Zukunft meine Tätigkeit in Anspruch nehmen 
will, muss sich persönlich bei mir melden.
LoefflerBenno@gmail.com, Tel. 06232/95644

Vereinsmitteilungen

Blaskapelle Dudenhofen e.V. 
Du hast vor Jahren mal ein Instrument erlernt mit viel 
Fleiß und Proberei, dann kam vielleicht die erste Liebe, 
der Beruf hat dich sehr beansprucht ... und die Musik 
blieb auf der Strecke.
Jetzt hast Du wieder etwas Zeit und Muße und da war doch noch 
was?
Richtig, dein Instrument, es fristet irgendwo ein Dornrö-
schen-Dasein. Wir brauchen und suchen dich, Trau dich!
Solltest Du deine musikalischen Fähigkeiten wieder etwas auf-
frischen wollen, haben wir den richtigen Coach für dich.
Dann melde dich einfach bei Nicole Schlee, 1. Vorsitzende per 
Telefon: 0175-2823678 oder per E-Mail: Nicole_Schlee1@web.
de für nähere Infos. Oder schau dir unsere Proben in der Festhalle 
etwas genauer an.
Wann? Jeden Dienstag ab 20 Uhr.
Daher, keine Ausrede!

FV Dudenhofen e.V.  
Die nächsten Spiele
Testspiel - 1. Herren-Mannschaft
Samstag, 12.02.2022, Anstoss: 14.00 Uhr
in Carlsberg(Pfalz)
1.FC Kaiserslautern U23 - FV Dudenhofen

Immer aktuelle Infos rund
um Ihre Verbandsgemeinde!
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HSG Dudenhofen-Schifferstadt
Sa, 12.02.2022
Heimspiele: 
Pfalzhalle Haßloch
(Am Pfalzplatz 11, 67454 Haßloch):

13.00 Uhr: weibliche D-Jugend - SV Bornheim
14.45 Uhr: männliche A1-Jugend - TSV Iggelheim
17.00 Uhr: Damen 1 - TuS Heiligenstein
19.15 Uhr: Herren 1 - TV Offenbach 2

Auswärtsspiele:
Rhein-Pfalz-Halle Heiligenstein
(Viehtriftstr. 106, 67354 Römerberg-Heiligenstein):
13.00 Uhr: TuS Heiligenstein 2 - männliche E2-Jugend 
Waldsporthalle Budenheim (Römerstr., 55257 Budenheim):
17.00 Uhr: SF Budenheim - weibliche B-Jugend
Sporthalle der IGS (Karl-Sieben-Str., 55268 Nieder-Olm):
17.15 Uhr: TV Nieder-Olm - männliche B1-Jugend

So, 13.02.2022
Heimspiele:
Wilfried-Dietrich Halle Schifferstadt
(Am Sportzentrum 1, 67105 Schifferstadt):
10.00 Uhr: männliche D1-Jugend - HSG Eckbachtal
11.45 Uhr: männliche E1-Jugend - TSV Speyer
13.30 Uhr: männliche C1-Jugend - TuS Heiligenstein 
15.30 Uhr: Damen 2 - TuS Heiligenstein 2
17.45 Uhr: männliche A2-Jugend - TSV Iggelheim 2
20.00 Uhr: Herren 2 - mSG Iggelheim 2/Meckenheim 
Alte Kreissporthalle Schifferstadt
(Neustückweg, 67105 Schifferstadt):
10.00 Uhr: weibliche C-Jugend - HSG Eckbachtal 2
12.00 Uhr: männliche D2-Jugend - HSG Eppstein-Maxdorf
15.45 Uhr: männliche B2-Jugend - HSG Eckbachtal 
17.45 Uhr: männliche C2-Jugend - TV 03 Wörth
Aufgrund der Corona Pandemie ist es jederzeit möglich, 
dass Spiele kurzfristig verschoben werden. Die Infos dazu 
erhalten Sie auf unseren Social Media Kanälen

Sprechstunden
Bürgermeisterin
Silke Schmitt-Makdice Tel. 06344/939054
E-Mail: silke.schmitt-makdice@vgrd.de
Termine für persönliche Sprechstunden können per Telefon
oder Anfrage per Mail gemacht werden.

Beigeordneter 
Bernhard Steigleider
nach tel. Vereinbarung (Tel. 06344/954581)
oder E-Mail: Bernhard.Steigleider@vgrd.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses 
der Ortsgemeinde Hanhofen

Einladung 
zur 11. Sitzung

des Rechnungsprüfungsausschusses Hanhofen
am 14.02.2022

Beginn:  18:30 Uhr
Sitzungsort:  Kulturscheune Hanhofen
 Hauptstraße 38
 67374 Hanhofen

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil:
1.  Vorstellung des Jahresabschlusses 2020 der OG Hanhofen
II. Nichtöffentlicher Teil:
2.  digitale Belegprüfung
Mit freundlichen Grüßen
Michael Knapp
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

GEMEINSAM – 
Stark für unsere Region!

Die Ortsbürgermeisterin
der Gemeinde Hanhofen

Einladung
zur 6. Sitzung des Bau-, Dorferneuerungs-

und Friedhofsausschusses sowie
Haupt- und Finanzausschusses Hanhofen 

am 15.02.2022
Beginn:  19:00 Uhr
Sitzungsort:  Kulturscheune Hanhofen
 Hauptstraße 38
 67374 Hanhofen

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung: 
1  Bebauungsplans Nr. 100 „Am Obermühlpfad“, Gemeinde Haß-

loch 
 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
2  Friedhofsumgestaltung Hanhofen
Wir bitten um Verständnis, dass für Präsenzsitzungen auf-
grund der derzeitigen Corona-Lage die sogenannte 3-G-Re-
gel gilt. Dies bedeutet, dass der Einlass nur für vollständig 
Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete (max. 24 Std. alter 
Test einer Teststation) erfolgen kann. Bitte bringen Sie einen 
entsprechenden Nachweis mit und erscheinen Sie rechtzei-
tig vor Sitzungsbeginn zur Kontrolle der Nachweise.
Mit freundlichen Grüßen
Silke Schmitt-Makdice, Ortsbürgermeisterin

Vereinsmitteilungen

Burgfunken Blau-Weiß 
Hanhofen 1975 e.V.
2. Faschingsrallye rund um Hanhofen
Zwischen dem 19.02. und 01.03.22 findet erneut 
eine Faschingsrallye für Kinder rund um Hanhofen 
statt. Nachdem der Kinderfasching und auch die 
Funkensitzungen in diesem Jahr erneut nicht stattfinden können, 
wollen die Birgfunken Blau-Weiß Hanhofen, dennoch fastnacht-
liches Treiben ermöglichen.
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Auf einer Weglänge von insgesamt ca. 2,5 km (kinderwagentaug-
lich) sind mit Hilfe einer Schatzkarte verschiedene Stationen mit 
Spielen und Aufgaben zu finden. Eine tolle Kostümierung ist 
unbedingt erwünscht. Vielleicht wartet hier und da auch der ein 
oder andere Schatz auf die Teilnehmer.
Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter  burgfunken-blau-weiss@
gmx.de erforderlich. Nach erfolgter Anmeldung wird die Schatz-
karte zur Verfügung gestellt und die Teilnehmer können die Rallye 
an einem beliebigen Tag zwischen dem 19.02. und 01.03.22 
absolvieren. Fragen werden ebenfalls unter vorgenannter Mail-
adresse beantwortet.
Die Teilnahme ist kostenlos, die Burgfunken freuen sich aber über 
eine Spende zur Förderung der Jugendarbeit im Verein.
Aufgrund behördlicher Vorgaben verweisen wir auf die aktuell 
gültige Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rhein-
land-Pfalz. Sollten Stationen belegt sein, ist ausreichend Abstand 
zu halten und eine nach Coronabekämpfungsverordnung zuge-
lassene Maske zu tragen.

Immer aktuelle Informationen
rund um Ihre

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen!

Ortsgemeinde  Harthausen

Sprechstunden
Bürgermeister Harald Löffler  Tel. 06344 5636
E-Mail: harald.loeffler@vgrd.de
Termine für persönliche Sprechstunden können per Telefon oder 
Anfrage per E-Mail gemacht werden.

Beigeordneter Günter Gleixner Tel. 06344 7371
Aufgabenbereiche: 
Friedhofsangelegenheiten, Forstwirtschaft
E-Mail: guenter.gleixner@vgrd.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
EINLADUNG
zur 15. Sitzung

des Rechnungsprüfungsausschusses Harthausen
am 17.02.2022

Beginn:  18:30 Uhr
Sitzungsort:  Historischer Tabakschuppen Harthausen
 Hanhofer Str. 10
 67376 Harthausen

Tagesordnung 
I. Öffentlicher Teil: 
1.  Vorstellung des Jahresabschlusses 2020 der OG Harthausen
II. Nichtöffentlicher Teil: 
2.  digitale Belegprüfung
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Heck
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Harthausen für die Jahre 
2022 und 2023 vom 13.01.2022
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harthausen 
für die Jahre 2022 und 2023 vom 13.01.2022
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in 
der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt
 2022  2023
der Gesamtbetrag der 
Erträge auf  5.007.003 €  4.982.831 €
der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf  5.002.805 €  4.980.672 €
Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag  4.198 €  2.159 €
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf  122.147 €  118.372 €
die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  148.800 €  154.800 €
die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  1.890.500 €  798.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  -1.741.700 €  -643.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf  1.771.847 €  668.072 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
2.385.400 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 2022  2023
zinslose Kredite auf  0 €  0 €
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verzinste Kredite auf  1.741.700 €  643.700 €
Zusammen auf  1.741.700 €  643.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 
für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächti-
gungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze
 2022  2023

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
- Grundsteuer A  300 v. H.  300 v. H.
- Grundsteuer B  365 v. H.  365 v. H.
- Gewerbesteuer  365 v. H.  365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemein-
degebietes gehalten werden
- für den ersten Hund  50 €  50 €
- für den zweiten Hund  50 €  50 €
- für jeden weiteren Hund  50 €  50 €

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussicht-
lich 19.073.253 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
beträgt zum 31.12.2021 19.561.918 €, zum 31.12.2022 19.566.116 
€ sowie zum 31.12.2023 19.568.275 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen 

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn 
im Einzelfall 5.000 € (2022) und 5.000 € (2023) überschritten 
sind.

§ 9 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten 
wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen. Die Bewil-
ligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wird in 1 Fällen (2022) und 1 Fällen (2023) zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen
 Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD 
werden festgesetzt:
 2022  2023
Für Leistungsprämien /
Leistungszulagen  6.295 €  6.455 €
Harthausen, den 13.01.2022
gez. Harald Löffler
Ortsbürgermeister 
Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushalts-
jahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
nach § 95 (4) GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichts-
behörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung 
wurde ohne Beanstandungen erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur 
Einsichtnahme vom 11.02.2022 bis einschließlich 21.02.2022 im 
Rathaus der VG Römerberg-Dudenhofen, Am Rathaus 4, 67354 
Römerberg, Zimmer 86 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten öffentlich aus. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 
(6) GemO eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten beim Erlass der Haushaltssatzung für deren Gültigkeit von 
Anfang an unbeachtlich ist, wenn diese nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushalts-
satzung gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Harthausen, den 10.02.20 22
gez. Harald Löffler, Ortsbürgermeister

Immer aktuelle Informationen!

Sonstige Mitteilungen

Brennholz-Bestellung
Brennholz-Bestellung statt Brennholzversteigerung
in Harthausen
Versteigerung wegen Corona abgesagt -
Bestellung zum Festpreis möglich
Leider kann die traditionelle Brennholzversteigerung in Harthau-
sen auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Entwick-
lung nicht wie gewohnt stattfinden. Brennholzkunden aus Hart-
hausen, die an dem üblicherweise über die Versteigerung 
angebotenen Laubholz-Polterholz interessiert sind, erhalten 
daher nun die Möglichkeit, ihre Bestell-Anfrage zum Festpreis 
von 39€/Ster direkt an das Forstrevier Modenbach zu stellen. Im 
Angebot sind Laubholzpolter aus dem aktuellen Einschlag am 
Eingang zum Weiherwald hinter dem Hundeplatz, bei größerer 
Nachfrage ggfls. aber auch aus anderen Waldgebieten. Eine 
gezielte Auswahl der Polter ist im Gegensatz zur Versteigerung 
leider verfahrensbedingt nicht möglich, da der Verkauf nach Ein-
gang der Anfrage und Verfügbarkeit erfolgt. Die Zuteilung der 
Anfragen erfolgt bis spätestens Ende Februar. Die Aufarbeitung 
des Polterholzes ist dann wie immer bis Ende April möglich.
Alle generellen Informationen zum Brennholzverkauf sowie die 
üblichen Anfrageformulare gibt es bequem im Internet als Down-
load unter https://www.wald-rlp.de/forstamt-pfaelzer-rheinauen/
angebote/brennholz/ oder auch über Stichwort-Suche: „Brenn-
holz Forstrevier Modenbach“. 
Sie können Ihre Anfrage am besten per E-Mail: juergen.render@
wald-rlp.de oder per Post oder aber auch über Tel: 06232-8150164 
an das Forstrevier stellen.
Bitte nutzen Sie ggfls. den Anrufbeantworter, da das Büro wäh-
rend des Außendienstes nicht besetzt ist.
Für alle Brennholz-Kunden gilt:
-  Der Erwerb ist nur gegen Nachweis eines MOTORSÄGEN-

SCHEINS für den Motorsägenführer möglich.
-  KOMPLETTE SCHUTZKLEIDUNG ist von Motorsägenführern 

zu tragen (Helm, Schnittschutzhose und Schnittschutzstiefel)!
-  KEINE ALLEINARBEIT mit der Motorsäge!
Weitere detaillierten Regelungen sind dem Anfrageformular zu 
entnehmen.
Wir hoffen, Sie (dann endlich ...) im nächsten Jahr wieder bei der 
traditionellen Brennholzversteigerung begrüßen zu dürfen!
Ortsbeigeordneter Günter Gleixner
Förster Jürgen Render

Vereinsmitteilungen

ASV Harthausen 1946 e.V. 
Abt. Gymnastik
Interessensabfrage Kinderturnstunden
Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Plätzen in 
unseren Kinderturnstunden möchten wir gerne eine 
weitere Abfrage erstellen, um eventuell auf die Bedarfe eingehen 
zu können.
Bei Interesse an einem Platz in einer der Kinderturnstunden 
schreiben Sie bitte bis zum 20.02.22 eine E-Mail mit der Angabe 
von:
- Name, 
- Geburtsdatum des Kindes,
- Handynummer und
- Mailadresse an:
gymnastik@asvharthausen.de
Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Interessensbekundung ist 
und keine Garantie auf einen Platz darstellt.
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail.
Ihr ASV Kinderturnteam
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Ortsgemeinde  Römerberg

Sprechstunden
Bürgermeister Matthias Hoffmann Tel. 0152 24374718
nach Vereinbarung,
im Bürgermeisteramt Römerberg,
E-Mail: matthias.hoffmann@vgrd.de

Sekretariat  Tel. 06232 656-161

Beigeordnete
1. Beigeordneter Franz Zirker Tel. 06232 42265
E-Mail: franz.zirker@vgrd.de

Beigeordnete Brigitte Roos Tel. 06232 84565
E-Mail: brigitte.roos@vgrd.de
(nach tel. Vereinbarung, 
im Bürgermeisteramt Römerberg, Am Rathaus 3)

Beigeordneter Tel. 0163 2527000
Heinz-Peter Schneider
E-Mail: heinz-peter.schneider@vgrd.de
(nach Vereinbarung, 
im Bürgermeisteramt Römerberg, Am Rathaus 3)

Nachbarschaftshilfe
Ansprechpartnerinnen für die Ortsteile:
Berghausen, Frau Ingrid Leidig Tel. 0176 95760778
Mechtersheim, Frau Bärbel Steinmetz Tel. 06232 84244
Heiligenstein, Frau Elvira Theurer  Tel. 06232 83499

Seniorenbeirat
Vorsitzende: Elvira Theurer  Tel. 06232 83499
Stellvertreter: Gerhard Merdian Tel. 06232 84696
Stellvertreterin: Ursel Brunner Tel. 06232 84334

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Beigeordnete der Ortsgemeinde Römerberg
EINLADUNG

zur 5. Sitzung des Demografie-, Sozial-, Jugend-, 
Kultur- und Sportausschusses Römerberg 

am 15.02.2022
Beginn:  17:30 Uhr
Sitzungsort:  Zehnthaus
 Berghäuser Straße 50
 67354 Römerberg

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1 Bericht 2020 der Jugendpflege
2 Nachbarschaftshilfe - Änderung der Regularien
3 Aktueller Stand der Planungen Waldkita-Gruppe
4 Jugendehrung 2022 - Informationen
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Peter Schneider, Beigeordneter
Wir bitten um Verständnis, dass für Präsenzsitzungen auf-
grund der derzeitigen Corona-Lage die sogenannte 3G-Re-
gel gilt. Dies bedeutet, dass der Einlass nur für vollständig 
Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete (max. 24 Std. alter 
Test einer Teststation) erfolgen kann.
Bitte bringen Sie einen entsprechenden Nachweis mit und 
erscheinen Sie rechtzeitig vor Sitzungsbeginn zur Kontrolle 
der Nachweise.

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde
Römerberg für die Jahre 2022 und 2023 
vom 14.12.2021
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in 
der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 
1. im Ergebnishaushalt
 2022  2023
der Gesamtbetrag der 
Erträge auf  14.268.965 €  14.268.804 €
der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf  13.897.742 €  14.192.182 €
Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag  371.223 €  76.622 €
2. im Finanzhaushalt der Saldo
der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen auf  763.063 €  421.248 €
die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  738.300 €  550.000 €
die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  4.823.700 €  2.073.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  -4.085.400 €  -1.523.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf  3.322.337 €  1.101.752 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
5.608.400 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 2022  2023
zinslose Kredite auf  0 €  0 €
verzinste Kredite auf  4.085.400 €  1.523.000 €
Zusammen auf  4.085.400 €  1.523.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze
 2022  2023
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
- Grundsteuer A  300 v. H.  300 v. H.
- Grundsteuer B  365 v. H.  365 v. H.
- Gewerbesteuer  365 v. H.  365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemein-
degebietes gehalten werden
- für den ersten Hund  66 €  66 €
- für den zweiten Hund  84 €  84 €
- für jeden weiteren Hund  108 €  108 €

§ 6 Eigenkapital 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussicht-
lich 39.574.500 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
beträgt zum 31.12.2021 39.813.797 €, zum 31.12.2022 40.185.020  € 
sowie zum 31.12.2023 40.261.642 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 10.000 € (2022) und 10.000 € (2023) überschritten sind.

§ 8 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten 
wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen. Die Bewil-



Seite 24 Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen   Ausgabe 6/10. Februar 2022

ligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wird in 1 Fällen (2022) und 1 Fällen (2023) zugelassen.

§ 9 Leistungszahlungen
Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD 
werden festgesetzt:
 2022  2023
Für Leistungsprämien /
Leistungszulagen  19.021 €  20.755 €
Römerberg, den 14.12.2021
gez. Matthias Hoffmann
Ortsbürgermeister
Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushalts-
jahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
nach § 95 (4) GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichts-
behörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung 
wurde ohne Beanstandungen erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur 
Einsichtnahme vom 11.02.2022 bis einschließlich 21.02.2022 im 
Rathaus der VG Römerberg-Dudenhofen, Am Rathaus 4, 67354 
Römerberg, Zimmer 87 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten öffentlich aus. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 
(6) GemO eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten beim Erlass der Haushaltssatzung für deren Gültigkeit von 
Anfang an unbeachtlich ist, wenn diese nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushalts-
satzung gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Römerberg, den 10.02.2022
gez. Matthias Hoffmann Ortsbürgermeister

NIEDERSCHRIFT
über die öffentliche 28. Sitzung des Bau-, Friedhofs-, 

Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses Römerberg 
am 25.01.2022

Sitzungsbeginn:  17:30 Uhr
Sitzungsende:  18:25 Uhr
Sitzungsort:  Zehnthaus
 Berghäuser Straße 50,
 67354 Römerberg

TOP 1
Beauftragung einer Service-Agentur für Fördermittel

Beschluss:
Die Fa. Buse GmbH wird als Service-Agentur zur Sicherung 
öffentlicher und sonstiger Fördermittel für anstehende Baumaß-
nahmen und Investitionen beauftragt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

TOP 2
Bauantrag zum Neubau eines Wohngebäudes mit 

3 Wohneinheiten, Heiligensteiner Straße, Römerberg
Beschluss: 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vor-
liegenden Bauantrag „Neubau eines Wohngebäudes mit 3 
Wohneinheiten, Heiligensteiner Straße, Römerberg“ wird herge-
stellt.
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 10
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 3
Bauantrag zur Errichtung eines Baumhauses, 

Friedensstraße, Römerberg
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vor-
liegenden Bauantrag „Errichtung eines Baumhauses, Friedens-
straße, Römerberg“ wird zurückgestellt. Der Bauantrag wird in 
einem der nächsten Bauausschüsse nochmals beraten, sobald 
weitere Informationen vorliegen.
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 8
Enthaltungen: 2
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 4
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses, 

Heiligensteiner Straße, Römerberg
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vor-
liegenden Bauantrag „Neubau eines Einfamilienwohnhauses, 
Heiligensteiner Straße, Römerberg“ wird erteilt. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 10
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 5
Bauvoranfrage zum Neubau eines 3-Fam. Wohnhauses, 

Breitenweg, Römerberg
Beschluss:
Das nach §36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vorlie-
genden Bauvoranfrage „Neubau eines 3-Fam.-Wohnhauses, 
Breitenweg, Römerberg“ wird nicht erteilt.  
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 10
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 6
Bauantrag zum Neubau von 2 Einfamilienhäusern, 

Fraumersbergstraße, Römerberg
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu dem vor-
liegenden Bauantrag „Neubau von 2 Einfamilienhäusern, Frau-
mersbergstraße, Römerberg“ wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 10
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 7
Bauvoranfrage Neubau eines Einfamilienhauses, 

Schulstraße, Römerberg
Beschluss:
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen zu der vor-
liegenden Bauvoranfrage „Neubau eines Einfamilienhauses, 
Schulstraße, Römerberg“ wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:10
Entspricht: einstimmig angenommen

TOP 8
Verschiedenes

Verschiedene Anfragen der Ausschussmitglieder werden vom 
Vorsitzenden und den anwesenden Mitarbeitern der Verwaltung 
beantwortet.

Sonstige Mitteilungen

Ausgabe von Hygienesäcken
im Jahr 2022
Ausgabe von Hygienesäcken im Jahr 2022
an Menschen mit durch Krankheit oder Pflegebedürftigkeit 
hervorgerufener Inkontinenz
Die Ortsgemeinde Römerberg gibt auch im Jahr 2022 an 
Mitbürgerinnen und Mitbürger mit durch Krankheit oder Pfle-
gebedürftigkeit hervorgerufener Inkontinenz Hygienesäcke 
(Windelsäcke) aus. Um dieses kostenfreie Angebot in 
Anspruch nehmen zu können, muss Ihr Wohnsitz in Römer-
berg sein. 
Die Windelsäcke erhalten Sie als einmaliges Jahreskon-
tingent von 12 roten Restabfallsäcken.
Sie oder eine von Ihnen beauftragte Person kann, unter Vor-
lage eines ärztlichen Attests oder eines vom Arzt ausgestell-
ten Rezeptes für Hygieneartikel, die Windelsäcke abholen.
Diese Restabfallsäcke stellen Sie dann analog zur Restmüll-
tonne zu den regulären Abfuhrterminen zur Abholung bereit.

4 Weiter auf Seite 27.
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4 Fortsetzung von Seite 24.

Infos und Ausgabe im Sekretariat bei Monika Larscheid 06232-
656 161 zu den regulären Öffnungszeiten im Rathaus Duden-
hofen, Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen sowie 
immer donnerstags von 15.00 - 18.00 Uhr im Bürgermeister-
amt Römerberg, Am Rathaus 3, 67354 Römerberg.

Herzliche Einladung zur Teilnahme
am Partnerschaftsbesuch in Mainvilliers 
(Frankreich) an Pfingsten 2022
In diesem Jahr feiert die Partnerschaft unserer Gemeinden ihr 
48-jähriges Bestehen. Die Umstände, die uns wegen des Corona-
virus? nun schon im dritten Jahr begleiten, ließen leider in den beiden 
vergangenen Jahren keine Partnerschaftsbesuche zu. Nun, in 2022, 
möchten wir es wieder wagen und eine Reise zu unseren französi-
schen Freundinnen und Freunden nach Mainvilliers planen.
Die Bürgermeisterin von Mainvilliers, Frau Michèle Bonthoux, hat 
uns erneut herzlich über das Pfingstwochenende (03. - 06. Juni 
2022) nach Mainvilliers eingeladen. Der Partnerschaftsverein sowie 
auch die Ortsgemeinde möchten dieser Einladung gerne nachkom-
men. Auch wenn wir wissen, dass wir weiterhin mit viel Flexibilität 
agieren müssen, würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, an diesem Partnerschaftsbesuch 
teilnehmen würden. Alle, die Interesse an Freundschaften über 
Deutschlands Grenzen hinaus haben, möchten wir ansprechen. 
Insbesondere auch junge Familien mit Kindern laden wir herzlich 
zu diesen Freundschaftstreffen ein. Auch wenn Sie die französische 
Sprache nicht beherrschen, sind Sie herzlich eingeladen, denn die 
vergangenen Treffen haben gezeigt, dass eine Verständigung trotz-
dem möglich ist. Die Unterbringung erfolgt in Familien, dies hat sich 
in den vielen Jahren unserer Freundschaft stets bewährt und diese 
Partnerschaft ausgezeichnet. Unsere Freunde aus Mainvilliers 
werden sicherlich wieder ein interessantes und abwechslungsrei-
ches Programm anbieten.
Wir fahren am Freitag, 3. Juni 2022, morgens los und treffen am 
Montag, 06. Juni 2022, abends wieder in Römerberg ein.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir eine Fahrtkostenbeteili-
gung in Höhe von 50,00 €/Person ab 16 Jahren erheben müssen. 
Mit diesem Beitrag wird lediglich ein Teil der Buskosten gedeckt. Da 
die Unterbringung und Verpflegung generell wieder in den Familien 
erfolgen wird, dürften kaum weitere Kosten für Sie entstehen (außer 
einem kleinen Gastgeschenk Ihrer Wahl). Sollten sich mehr Inter-
essenten melden, als Plätze in den zwei Bussen vorhanden sind, 
ist das Anmeldedatum entscheidend. Der Anmeldeschluss ist am 
18. März 2022.
Anmeldungen an: Ortsgemeinde Römerberg, Monika Larscheid, 
Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen
Tel. 06232 656-161, E-Mail: monika.larscheid@vgrd.de
Matthias Hoffmann  Katrin Hammes
Ortsbürgermeister  Vorsitzende des Partnerschaftsvereins

Unsere Senioren

Die Vorsitzende des Seniorenbeirates Römerberg
EINLADUNG

zur 19. Sitzung des Seniorenbeirates Römerberg 
am Mittwoch, den 16.02.2022

Beginn:  17:00 Uhr
 Öffentlich 
Sitzungsort:  Zehnthaus
 Berghäuser Str. 50, 67354 Römerberg
Tagesordnung
Top 1:  Begrüßung
Top 2:  Seniorenfragestunde
Top 3:  Tagesordnung und Protokoll
Top 4:  Messe-Pflege

Top 5:  Fragebogen
Top 6:  barrierefreies Römerberg -Terminfestsetzung
Top 7:  Zertifikate an Römerberger Firmen
Top 8:  Verschiedenes (Termine, Informationen, Anträge, Wünsche)
Mit freundlichen Grüßen – gez. Elvira Theurer

Vereinsmitteilungen

Musikverein Berghausen 
1925/58 e.V.
Probebetrieb in kleinen Gruppen
Wir freuen uns Euch mitzuteilen, dass wir nach 
Rücksprache mit unserem Verband ab Dienstag den 
01.02. wieder Proben in kleinen Gruppen mit bis zu 10 Musiker 
anbieten können. Bei den Proben gilt die 2G+ Regel (geimpft/
alternativ genesen + getestet/alternativ Booster-Impfung). 
Die Aufteilung erfolgt zeitlich nach Instrumentengruppen: 
Holz  19:00-19:50 Uhr,
Trompete/Flügelhorn/Horn  20:00-20:50 Uhr,
tiefes Blech  21:00-21:50 Uhr.
Schlagwerk schließt sich wechselnd den Gruppen an. 
Wir bitten alle Musiker sich vorab in der Konzertmeister-App für 
den Probenbesuch an- bzw. abzumelden.
Wir freuen uns darauf wieder gemeinsam proben zu können.
Termine im Februar
Di. 15.02. - Probe aufgeteilt in Register 19:00 Uhr  
Mi. 16.02. - Vorstandssitzung 19:30 Uhr
Di. 22.02. - Probe aufgeteilt in Register 19:00 Uhr 

Turn- und Sportverein 1911 
Heiligenstein e.V.
Samstag, 12. Februar 2022
Männl. C2-Jugend, 12:45 Uhr: 
TV Dahn - TuS Heiligenstein 2, im Schulzentrum Dahn
Männl. E2-Jugend, 13:00 Uhr: 
TuS Heiligenstein 2 - HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2, 
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Männl. D-Jugend, 14:15 Uhr: 
TuS Heiligenstein - JSG Mundenheim/Rheingönheim 2, 
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Männl. B-Jugend, 16:00 Uhr: 
mBSG Heiligenstein/Lingenfeld/Schwegenheim - TSG Haßloch, 
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Pfalzliga Damen, 17:00 Uhr: 
HSG Dudenhofen/Schifferstadt - TuS Heiligenstein, 
in der Kreissporthalle neu Schifferstadt
Herren 2, 18:00 Uhr: 
TV Dahn 2 - TuS Heiligenstein 2, im Schulzentrum Dahn
Sonntag, 13. Februar 2022
Männl. E1-Jugend, 11:45 Uhr: 
HSG Dudenhofen/Schifferstadt - TuS Heiligenstein, 
in der Kreissporthalle neu Schifferstadt
Männl. C1-Jugend, 13:30 Uhr: 
HSG Dudenhofen/Schifferstadt - TuS Heiligenstein, 
in der Kreissporthalle neu Schifferstadt
Damen 2, 15:30 Uhr: 
HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 - TuS Heiligenstein 2, 
in der Kreissporthalle neu Schifferstadt


